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Verordnung der Wirtschaftskammer Österreich über die Befähigungsprüfung für das 
reglementierte Gewerbe Steinmetzmeister einschließlich Kunststeinerzeugung und 
Terrazzomacher (Steinmetzmeister einschließlich Kunststeinerzeugung und 
Terrazzomacher-Befähigungsprüfungsordnung) 

Aufgrund der §§ 24 und 352a Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), BGBl. Nr. 194, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 150/2024, wird verordnet: 

Allgemeine Prüfungsordnung 

§ 1. Auf die Durchführung der Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe Steinmetzmeister 
einschließlich Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher ist die Verordnung des Bundesministers für Wirt-
schaft und Arbeit über die Durchführung der Prüfungen (Allgemeine Prüfungsordnung), BGBl. II 
Nr. 110/2004, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 418/2023, anzuwenden. 

Qualifikationsniveau 

§ 2. (1) Ziel der Prüfung ist gemäß § 20 GewO 1994 der Nachweis von Lernergebnissen, die über dem 
Qualifikationsniveau beruflicher Erstausbildung liegen und den Deskriptoren des Nationalen Qualifikati-
onsrahmens im Anhang 1 des Bundesgesetzes über den Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR-Gesetz), 
BGBl. I Nr. 14/2016, entsprechen. Im Rahmen der Prüfung ist vom Prüfungskandidaten/von der Prüfungs-
kandidatin nachzuweisen, dass er/sie über Folgendes verfügt: 

 1. hoch spezialisierte Kenntnisse (dazu zählen auch neueste berufsrelevante Erkenntnisse), die auch 
Grundlage für innovative Ansätze im jeweiligen Arbeitsbereich bzw. an der Schnittstelle verschie-
dener Arbeitsbereiche sind, 

 2. spezialisierte Problemlösungsfertigkeiten, die auch Innovationsfähigkeit miteinschließen und die 
Integration von Wissen aus verschiedenen Bereichen ermöglichen und 

 3. Kompetenz zur Leitung und Gestaltung komplexer beruflicher Aufgaben oder Projekte, die neue 
strategische Ansätze erfordern (dazu zählen auch die Überprüfung der strategischen Leistung von 
Teams). 

(2) Der in der Anlage abgebildete Qualifikationsstandard bildet die Grundlage für die Befähigungs-
prüfung und ist somit ein integrativer Bestandteil der gesamten Befähigungsprüfung. 

Gliederung und Durchführung 

§ 3. (1) Die Befähigungsprüfung besteht aus drei Modulen, die getrennt zu beurteilen sind. 

(2) Es bleibt dem Prüfungskandidaten/der Prüfungskandidatin überlassen, bei einem Prüfungsantritt 
nur zu einzelnen Prüfungsmodulen anzutreten. 

(3) Besteht ein Modul aus mehreren Gegenständen, so ist dieses Modul auf einmal abzulegen. 

(4) Zur Prüfungskommission ist gemäß § 351 Abs. 2 GewO 1994 ein weiterer Beisitzer/eine weitere 
Beisitzerin beizuziehen, welcher/welche die Vorschriften gemäß § 351 Abs. 4 GewO 1994 erfüllt und über 
mindestens eine der folgenden Qualifikationen verfügt: 

 1. Abschluss der Steinmetzmeister einschließlich Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher-Befähi-
gungsprüfung oder 

 2. Abschluss einer der folgenden Studienrichtungen mindestens auf NQR Niveau 7 an einer europä-
ischen Universität, Hochschule oder Fachhochschule: 

 a) Architektur, 

 b) Kunsthochschule – Studienrichtung Architektur, 

 c) Bauingenieurwesen, 

 d) Wirtschaftsingenieurwesen – Studienrichtung Bauwesen, 

 e) Wirtschaftswissenschaften oder 

 f) Rechtswissenschaften. 

(5) Die Anwesenheit der Kommissionsmitglieder bei der Durchführung der Prüfung ist wie folgt ge-
regelt: 

Modul Anwesenheit der Kommissionsmitglieder 

Modul 1: Gegenstand 
„Mathematische, geo-
metrische und statische 
Lösungen für den 

Die Anwesenheit der gesamten Prüfungskommission während der gesamten 
Arbeitszeit ist nur insoweit erforderlich, als es für die Beurteilung der Leistung 
der Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatinnen notwendig ist. 
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konstruktiven Stein-
bau“ und Gegenstand 
„Konstruktiver Stein-
bau, Architektur und 
Stilkunde“ 

Während der Arbeitszeit hat jedenfalls entweder ein Kommissionsmitglied 
oder eine andere geeignete Aufsichtsperson anwesend zu sein. 

Modul 1: Gegenstand 
„Komplexe Projekte im 
konstruktiven Stein-
bau“ 

Der Gegenstand ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen. Gemäß 
§ 352 Abs. 4 GewO 1994 kann jedoch die Prüfungskommission beschließen, 
dass jeder Prüfungsgegenstand durch mindestens ein Mitglied der Prüfungs-
kommission geprüft wird, sofern jedem Mitglied zumindest ein Gegenstand zu-
geordnet wird. 

Modul 2 Die Anwesenheit der gesamten Prüfungskommission während der gesamten 
Arbeitszeit ist nur insoweit erforderlich, als es für die Beurteilung der Leistung 
der Prüfungskandidaten/Prüfungskandidatinnen notwendig ist. 
Während der Arbeitszeit hat jedenfalls entweder ein Kommissionsmitglied 
oder eine andere geeignete Aufsichtsperson anwesend zu sein. 

Modul 3 Das Modul 3 ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen. Gemäß 
§ 352 Abs. 4 GewO 1994 kann jedoch die Prüfungskommission beschließen, 
dass jeder Prüfungsgegenstand durch mindestens ein Mitglied der Prüfungs-
kommission geprüft wird, sofern jedem Mitglied zumindest ein Gegenstand zu-
geordnet wird. 

(6) Die Anrechnungsmöglichkeiten für diese Prüfung sind wie folgt geregelt: 

Modul Gegenstand Anrechnung 

Modul 1: Konstruktiver 
Steinbau unter techni-
schem, fachlichem und 
rechtlichem Aspekt 

Mathematische, geometrische und 
statische Lösungen für den kon-
struktiven Steinbau 

1. Studienabschluss an einer europäi-
schen Universität, Hochschule oder 
Fachhochschule auf mindestens NQR 
Niveau 7 in einer den wesentlichen 
Lernergebnissen entsprechenden Stu-
dienrichtung. 
2. Abschluss folgender Befähigungs-
prüfung: 
- Baumeister, 
- Holzbau-Meister oder 
- Brunnenmeister 

Konstruktiver Steinbau, Architek-
tur und Stilkunde 

1. Studienabschluss an einer europäi-
schen Universität, Hochschule oder 
Fachhochschule auf mindestens NQR 
Niveau 7 in einer den wesentlichen 
Lernergebnissen entsprechenden Stu-
dienrichtung. 
2. Abschluss folgender Befähigungs-
prüfung: 
- Baumeister, 
- Holzbau-Meister oder 
- Brunnenmeister 

Komplexe Projekte im konstrukti-
ven Steinbau 

1. Studienabschluss an einer europäi-
schen Universität, Hochschule oder 
Fachhochschule auf mindestens NQR 
Niveau 7 in einer den wesentlichen 
Lernergebnissen entsprechenden Stu-
dienrichtung. 
2. Abschluss folgender Befähigungs-
prüfung: 
- Baumeister, 
- Holzbau-Meister oder 
- Brunnenmeister 

Modul 2: Projektmanage-
ment im konstruktiven 
Steinbau 

Projektplanung schriftlich - 

Projektumsetzung schriftlich - 

Modul 3: Projektmanage-
ment im konstruktiven 

Projektplanung mündlich 1. Studienabschluss an einer europäi-
schen Universität, Hochschule oder 
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Steinbau und Unterneh-
mensmanagement 

Fachhochschule auf mindestens NQR 
Niveau 7 in einer den wesentlichen 
Lernergebnissen entsprechenden Stu-
dienrichtung. 
2. Abschluss folgender Befähigungs-
prüfung: 
- Baumeister, 
- Holzbau-Meister oder 
- Brunnenmeister 

Projektumsetzung mündlich - 

Strategisches und nachhaltiges Un-
ternehmensmanagement 

1. Studienabschluss an einer europäi-
schen Universität, Hochschule oder 
Fachhochschule auf mindestens NQR 
Niveau 7 in einer den wesentlichen 
Lernergebnissen entsprechenden Stu-
dienrichtung. 
2. Abschluss folgender Befähigungs-
prüfung: 
- Baumeister, 
- Holzbau-Meister oder 
- Brunnenmeister 

Modul 1: Konstruktiver Steinbau unter technischem, fachlichem und rechtlichem Aspekt 

§ 4. (1) Das Modul 1 umfasst die Gegenstände 

 1. Mathematische, geometrische und statische Lösungen für den konstruktiven Steinbau, 

 2. Konstruktiver Steinbau, Architektur und Stilkunde und 

 3. Komplexe Projekte im konstruktiven Steinbau. 

(2) Die schriftlichen Gegenstände „Mathematische, geometrische und statische Lösungen für den kon-
struktiven Steinbau“ und „Konstruktiver Steinbau, Architektur und Stilkunde“ können zur Gänze oder teil-
weise auch in digitaler Form geprüft werden, sofern Transparenz und Nachvollziehbarkeit gewährleistet 
sind. 

(3) Erfolgt die Bewertung des Prüfungsergebnisses durch ein zertifiziertes digitales Prüfungsverfahren 
im Sinne des § 8 Allgemeine Prüfungsordnung ist zur Bewertung die Anwesenheit der Prüfungskommis-
sion nicht erforderlich. 

(4) Der mündliche Gegenstand „Komplexe Projekte im konstruktiven Steinbau“ kann auch in Form 
einer Videokonferenz abgehalten werden, sofern Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Öffentlichkeit und Au-
thentizität der Prüfung gewährleistet sind. 

Gegenstand „Mathematische, geometrische und statische Lösungen für den konstruktiven Stein-
bau“ 

§ 5. (1) Die Prüfung in diesem Gegenstand erfolgt schriftlich. 

(2) Im Rahmen der Prüfung hat der Prüfungskandidat/die Prüfungskandidatin aus den nachfolgend 
angeführten Lernergebnissen mindestens drei von der Prüfungskommission auszuwählende Lernergebnisse 
nachzuweisen. 

Er/Sie ist in der Lage, 

 1. statische Konzepte für komplexe bzw. innovative Projekte im konstruktiven Steinbau (zB im pro-
fanen Bau, im sakralen Bau, am Friedhof, im Wohn- und Gartenbereich, Denkmalerhaltung und -
pflege) und deren Unterbauten (zB Fundamentierungen, Gründungen) unter Berücksichtigung der 
Festigkeitslehre zu entwickeln, zu planen, zu berechnen bzw. zu überprüfen, 

 2. komplexe bzw. innovative bauphysikalische Konzepte zu entwickeln, zu planen bzw. zu prüfen, 

 3. mathematische Modelle für komplexe bzw. innovative bautechnische Projekte aus Natur- bzw. 
Kunststein aufzustellen und deren Berechnungen durchzuführen und 

 4. komplexe bzw. innovative bautechnische Projekte aus Natur- bzw. Kunststein auf geometrische 
Lösungen zurückzuführen. 

(3) Für die Bewertung sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe folgende 
Kriterien heranzuziehen: 

 1. fachliche Richtigkeit, 
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 2. Praxisorientierung, 

 3. Wirtschaftlichkeit und 

 4. strategische Ausrichtung inkl. Innovation. 

(4) Die Aufgaben sind von der Prüfungskommission so zu konzipieren, dass sie in 12 Stunden bear-
beitet werden können. Die Prüfung ist nach 16 Stunden zu beenden. 

(5) Bei der schriftlichen Prüfung dürfen Normen, sonstige Regelwerke, Bautabellen und einschlägige 
Rechtsvorschriften in unkommentierter, gedruckter Form sowie bei der Prüfungsanmeldung von der Prü-
fungskommission bekanntgegebene Fachliteratur vom Prüfungskandidaten/von der Prüfungskandidatin 
mitgebracht und verwendet werden. Sind diese für die zweifelsfreie Bewertung der zu erbringenden Lern-
ergebnisse nicht geeignet, kann die Prüfungskommission sie von der Verwendung ausschließen. Die Ver-
wendung darüberhinausgehender Unterlagen, wie beispielsweise Lehrbücher oder Unterlagen mit gerech-
neten oder ausgearbeiteten Beispielen, und elektronischer Hilfsmittel ist untersagt. 

Gegenstand „Konstruktiver Steinbau, Architektur und Stilkunde“ 

§ 6. (1) Die Prüfung in diesem Gegenstand erfolgt schriftlich. 

(2) Im Rahmen der Prüfung hat der Prüfungskandidat/die Prüfungskandidatin folgendes Lernergebnis 
nachzuweisen: 

Er/Sie ist in der Lage, komplexe bzw. innovative Projekte im konstruktiven Steinbau stilgerecht unter 
Berücksichtigung architektonischer Gesichtspunkte, des Ortsbildes bzw. nach Richtlinien der Denkmal-
pflege und -erhaltung umzusetzen. 

(3) Für die Bewertung sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe folgende 
Kriterien heranzuziehen: 

 1. fachliche Richtigkeit unter Berücksichtigung neuester relevanter Erkenntnisse, 

 2. Form und Nachvollziehbarkeit, 

 3. Praxisorientierung, 

 4. Ausführbarkeit, 

 5. Wirtschaftlichkeit und 

 6. strategische Ausrichtung inkl. Innovation. 

(4) Die Aufgaben sind von der Prüfungskommission so zu konzipieren, dass sie in 8 Stunden bearbeitet 
werden können. Die Prüfung ist nach 10 Stunden zu beenden. 

(5) Bei der schriftlichen Prüfung dürfen Normen, sonstige Regelwerke, Bautabellen und einschlägige 
Rechtsvorschriften in unkommentierter, gedruckter Form sowie bei der Prüfungsanmeldung von der Prü-
fungskommission bekanntgegebene Fachliteratur vom Prüfungskandidaten/von der Prüfungskandidatin 
mitgebracht und verwendet werden. Sind diese für die zweifelsfreie Bewertung der zu erbringenden Lern-
ergebnisse nicht geeignet, kann die Prüfungskommission sie von der Verwendung ausschließen. Die Ver-
wendung darüberhinausgehender Unterlagen, wie beispielsweise Lehrbücher oder Unterlagen mit gerech-
neten oder ausgearbeiteten Beispielen, und elektronischer Hilfsmittel ist untersagt. 

Gegenstand „Komplexe Projekte im konstruktiven Steinbau“ 

§ 7. (1) Die Prüfung in diesem Gegenstand erfolgt mündlich. 

(2) Im Rahmen der Prüfung hat der Prüfungskandidat/die Prüfungskandidatin aus den nachfolgend 
angeführten Lernergebnissen mindestens drei von der Prüfungskommission auszuwählende Lernergebnisse 
nachzuweisen. 

Er/Sie ist in der Lage, 

 1. die gestalterische bzw. technische Planung von komplexen bzw. innovativen Projekten nach den 
Regeln des Steinbaus sowie unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen vorzunehmen, 

 2. komplexe bzw. innovative Projekte im konstruktiven Steinbau stilgerecht unter Berücksichtigung 
architektonischer Gesichtspunkte, des Ortsbildes bzw. nach Richtlinien der Denkmalpflege und -
erhaltung umzusetzen, 

 3. die Vermessungs- bzw. Aufmaßarbeit durchzuführen, 

 4. komplexe bauchemische Konzepte zu entwickeln, zu planen bzw. zu prüfen, 

 5. komplexe bzw. innovative bauphysikalische Konzepte zu entwickeln, zu planen bzw. zu prüfen, 

 6. Untergrundprüfungen durchzuführen (zB Estriche, Dämmungen, Isolierungen, Abdichtungskon-
zepte, Bodenaufbauten, Wandaufbauten), 
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 7. die fachgerechte Durchführung von Untergrundvorbereitungen und das Aufbringen von Verbund-
abdichtungen sicherzustellen, 

 8. Mauern aus Natur- oder Betonwerkstein in gebundenen oder ungebundenen Systemen mit und 
ohne statischem Nachweis zu errichten bzw. Böschungssicherungen herzustellen und 

 9. Gerüste jeglicher Art (zB Traggerüste, Standgerüste, Schutzgerüste) für das eigene Gewerk und 
für fremde Gewerke aufzubauen, abzunehmen und abzubauen. 

(3) Für die Bewertung sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe folgende 
Kriterien heranzuziehen: 

 1. fachliche Richtigkeit unter Berücksichtigung neuester relevanter Erkenntnisse, 

 2. Praxisorientierung, 

 3. Wirtschaftlichkeit und 

 4. strategische Ausrichtung inkl. Innovation. 

(4) Das Prüfungsgespräch hat mindestens 40 Minuten zu dauern und ist jedenfalls nach 60 
Minuten zu beenden. 

Modul 2: Projektmanagement im konstruktiven Steinbau 

§ 8. (1) Das Modul 2 umfasst die Gegenstände 

 1. Projektplanung schriftlich und 

 2. Projektumsetzung schriftlich. 

(2) Das Modul 2 ist eine schriftliche Prüfung. Die Prüfung hat sich aus der betrieblichen Praxis zu 
entwickeln und an den beruflichen Anforderungen, die zur selbstständigen Ausübung des reglementierten 
Gewerbes Steinmetzmeister einschließlich Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher erforderlich sind und 
dem Qualifikationsniveau gemäß § 2 entsprechen, zu orientieren. 

(3) Die Prüfung kann zur Gänze oder teilweise auch in digitaler Form erfolgen, sofern Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit gewährleistet sind. 

(4) Erfolgt die Bewertung des Prüfungsergebnisses durch ein zertifiziertes digitales Prüfungsverfahren 
im Sinne des § 8 Allgemeine Prüfungsordnung ist zur Bewertung die Anwesenheit der Prüfungskommis-
sion nicht erforderlich. 

(5) Im Modul 2 dürfen Normen, sonstige Regelwerke, Bautabellen und einschlägige Rechtsvorschrif-
ten in unkommentierter, gedruckter Form sowie bei der Prüfungsanmeldung von der Prüfungskommission 
bekanntgegebene Fachliteratur vom Prüfungskandidaten/von der Prüfungskandidatin mitgebracht und ver-
wendet werden. Sind diese für die zweifelsfreie Bewertung der zu erbringenden Lernergebnisse nicht ge-
eignet, kann die Prüfungskommission sie von der Verwendung ausschließen. Die Verwendung darüberhin-
ausgehender Unterlagen, wie beispielsweise Lehrbücher oder Unterlagen mit gerechneten oder ausgearbei-
teten Beispielen, und elektronischer Hilfsmittel ist untersagt. 

Gegenstand „Projektplanung schriftlich“ 

§ 9. (1) Im Rahmen der Prüfung hat der Prüfungskandidat/die Prüfungskandidatin aus den nachfolgend 
angeführten Lernergebnissen mindestens drei von der Prüfungskommission auszuwählende Lernergebnisse 
nachzuweisen. 

Er/Sie ist in der Lage, 

 1. die Machbarkeit eines komplexen bzw. innovativen Projekts im konstruktiven Steinbau (zB im 
profanen Bau, im sakralen Bau, am Friedhof, im Wohn- und Gartenbereich, Denkmalerhaltung 
und -pflege) einzuschätzen, 

 2. komplexe bzw. innovative Projekte im konstruktiven Steinbau stilgerecht unter Berücksichtigung 
architektonischer Gesichtspunkte, des Ortsbildes bzw. nach Richtlinien der Denkmalpflege und -
erhaltung umzusetzen, 

 3. die gestalterische bzw. technische Planung von komplexen bzw. innovativen Projekten nach den 
Regeln des Steinbaus sowie unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen vorzunehmen, 

 4. komplexe bzw. innovative Projekte im konstruktiven Steinbau zu planen (zB Einreichplanung, 
Ausführungsplanung, Werksplanung) und deren Einreichung bei Behörden durchzuführen, 

 5. Entwürfe für (potentielle) komplexe bzw. innovative Projekte im konstruktiven Steinbau zu erstel-
len, 

 6. technische Zeichnungen für komplexe bzw. innovative Objekte des konstruktiven Steinbaus anzu-
fertigen, 
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 7. Aufträge für die Produktion zu planen und die relevanten Unterlagen für die Umsetzung von kom-
plexen bzw. innovativen Projekten im konstruktiven Steinbau vorzubereiten, 

 8. eine Bestandsaufnahme und eine Dokumentation von komplexen historischen bzw. denkmalge-
schützten Objekten oder Bauwerken anzufertigen und 

 9. Konzepte zur nachhaltigen Pflege und Erhaltung von historischen Denkmälern bzw. denkmalge-
schützten Objekten auszuarbeiten. 

(2) Für die Bewertung sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe folgende 
Kriterien heranzuziehen: 

 1. fachliche Richtigkeit unter Berücksichtigung neuester relevanter Erkenntnisse, 

 2. Form und Nachvollziehbarkeit, 

 3. Praxisorientierung, 

 4. Ausführbarkeit, 

 5. Wirtschaftlichkeit und 

 6. strategische Ausrichtung inkl. Innovation. 

(3) Die Aufgaben sind von der Prüfungskommission so zu konzipieren, dass sie in 56 Stunden bear-
beitet werden können. Die Prüfung ist nach 60 Stunden zu beenden. 

Gegenstand „Projektumsetzung schriftlich“ 

§ 10. (1) Im Rahmen der Prüfung hat der Prüfungskandidat/die Prüfungskandidatin aus den nachfol-
gend angeführten Lernergebnissen mindestens drei von der Prüfungskommission auszuwählende Lerner-
gebnisse nachzuweisen. 

Er/Sie ist in der Lage, 

 1. einen Kostenvoranschlag bzw. ein Angebot für ein komplexes bzw. innovatives Projekt im kon-
struktiven Steinbau (zB hinsichtlich Herstellung, Wiederherstellung, Aufbau, Abbruch, Rückbau, 
Demontage, Lösen von Werksteinen bzw. denkmalpflegerischer Maßnahmen) zu erstellen, 

 2. an einer Ausschreibung teilzunehmen, 

 3. Aufträge technisch bzw. praktisch auszuführen und deren Umsetzung zu überwachen, 

 4. die fachgerechte Verlegung oder Versetzung von Werkstücken bzw. Platten aus Natur- bzw. 
Kunststein, Keramik oder Quarzkomposit im Innen- bzw. Außenbereich zu gewährleisten, 

 5. Maßnahmen zur Denkmalpflege und -erhaltung festzulegen und deren fachgerechte Durchführung 
sicherzustellen und 

 6. die Neugestaltung von komplexen bzw. innovativen Terrazzoarbeiten zu planen und deren fachge-
rechte Durchführung sicherzustellen (zB Stufen, Böden, Wandsockel, Wandverkleidungen). 

(2) Für die Bewertung sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe folgende 
Kriterien heranzuziehen: 

 1. fachliche Richtigkeit unter Berücksichtigung neuester relevanter Erkenntnisse, 

 2. Nachvollziehbarkeit, 

 3. Praxisorientierung, 

 4. Ausführbarkeit, 

 5. Wirtschaftlichkeit und 

 6. strategische Ausrichtung inkl. Innovation. 

(3) Die Aufgaben sind von der Prüfungskommission so zu konzipieren, dass sie in 12 Stunden bear-
beitet werden können. Die Prüfung ist nach 16 Stunden zu beenden. 

Modul 3: Projektmanagement im konstruktiven Steinbau und Unternehmensmanagement 

§ 11. (1) Das Modul 3 umfasst die Gegenstände 

 1. Projektplanung mündlich, 

 2. Projektumsetzung mündlich und 

 3. Strategisches und nachhaltiges Unternehmensmanagement. 

(2) Das Modul 3 ist eine mündliche Prüfung. Die Prüfung hat sich aus der betrieblichen Praxis zu 
entwickeln und an den beruflichen Anforderungen, die zur selbstständigen Ausübung des reglementierten 
Gewerbes Steinmetzmeister einschließlich Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher erforderlich sind, zu 
orientieren. Es ist auch zu überprüfen, ob der Prüfungskandidat/die Prüfungskandidatin in der Lage ist, 
spezialisierte Problemlösungen, die neueste berufsrelevante Erkenntnisse berücksichtigen, Innovationsfä-
higkeit miteinschließen und die Integration von Wissen aus verschiedenen Bereichen beinhalten, zu 
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entwickeln. Des Weiteren ist festzustellen, ob er/sie in der Lage ist, die Verantwortung für die strategische 
Leitung von Teams zu übernehmen. 

(3) Die mündliche Prüfung kann auch in Form einer Videokonferenz abgehalten werden, sofern Trans-
parenz, Nachvollziehbarkeit, Öffentlichkeit und Authentizität der Prüfung gewährleistet sind. 

(4) Zur Darstellung und Erklärung von komplexen Details, Systemen und Vorgängen können im Rah-
men der mündlichen Prüfung auch handschriftliche Skizzen vom Prüfungskandidaten/von der Prüfungs-
kandidatin gefordert werden. 

Gegenstand „Projektplanung mündlich“ 

§ 12. (1) Im Rahmen der Prüfung hat der Prüfungskandidat/die Prüfungskandidatin aus den nachfol-
gend angeführten Lernergebnissen jedenfalls die Lernergebnisse gemäß Z 3 und Z 9 sowie mindestens ein 
weiteres von der Prüfungskommission auszuwählendes Lernergebnis nachzuweisen. 

Er/Sie ist in der Lage, 

 1. Kunden über die Durchführbarkeit von komplexen bzw. innovativen Projekten im konstruktiven 
Steinbau lösungsorientiert und kompetent zu beraten, 

 2. Angebote zu verhandeln und Abschlüsse zu tätigen, 

 3. die Machbarkeit eines komplexen bzw. innovativen Projekts im konstruktiven Steinbau (zB im 
profanen Bau, im sakralen Bau, am Friedhof, im Wohn- und Gartenbereich, Denkmalerhaltung 
und -pflege) einzuschätzen, 

 4. die projektspezifisch erforderlichen Informationen zu beschaffen, 

 5. Auftraggeber bei der Einholung von Bewilligungen und Förderungen zu unterstützen, 

 6. Modelle von komplexen bzw. innovativen Objekten des konstruktiven Steinbaus herzustellen, 

 7. den Transport von Blöcken, Halb- und Fertigware aus Natur- bzw. Kunststein sowie Keramik, 
Quarzkomposit, Baustoffen, Baumaterialien bzw. Bauhilfsstoffen zu organisieren, 

 8. eine Bestandsaufnahme und eine Dokumentation von komplexen historischen bzw. denkmalge-
schützten Objekten oder Bauwerken anzufertigen und 

 9. Konzepte zur nachhaltigen Pflege und Erhaltung von historischen Denkmälern bzw. denkmalge-
schützten Objekten auszuarbeiten. 

(2) Für die Bewertung sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe folgende 
Kriterien heranzuziehen: 

 1. fachliche Richtigkeit unter Berücksichtigung neuester relevanter Erkenntnisse, 

 2. Praxisorientierung, 

 3. Wirtschaftlichkeit und 

 4. strategische Ausrichtung inkl. Innovation. 

(3) Das Prüfungsgespräch hat mindestens 40 Minuten zu dauern und ist jedenfalls nach 60 Minuten 
zu beenden. 

Gegenstand „Projektumsetzung mündlich“ 

§ 13. (1) Im Rahmen der Prüfung hat der Prüfungskandidat/die Prüfungskandidatin aus den nachfol-
gend angeführten Lernergebnissen mindestens drei von der Prüfungskommission auszuwählende Lerner-
gebnisse nachzuweisen. 

Er/Sie ist in der Lage, 

 1. Qualitätsstandards festzulegen und deren Einhaltung bei der Umsetzung der Projekte zu kontrol-
lieren, 

 2. komplexe bzw. innovative Projekte im konstruktiven Steinbau zu steuern und zu überwachen, 

 3. Aufträge technisch bzw. praktisch auszuführen und deren Umsetzung zu überwachen, 

 4. Projekte abzuschließen, 

 5. den nachhaltigen Abbau von Natursteinen zu planen und diesen zu überwachen, 

 6. Blöcke, Halb- und Fertigware aus Natur- bzw. Kunststein, sowie Keramik, Quarzkomposit Bau-
stoffe, Baumaterialien, bauchemische Produkte bzw. Bauhilfsstoffe materialspezifisch zu lagern, 

 7. die fachgerechte Verlegung oder Versetzung von Werkstücken bzw. Platten aus Natur- bzw. 
Kunststein, Keramik oder Quarzkomposit im Innen- bzw. Außenbereich zu gewährleisten, 

 8. Maßnahmen zur Denkmalpflege und -erhaltung festzulegen und deren fachgerechte Durchführung 
sicherzustellen, 
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 9. die Neugestaltung von komplexen bzw. innovativen Terrazzoarbeiten zu planen und deren fachge-
rechte Durchführung sicherzustellen (zB Stufen, Böden, Wandsockel, Wandverkleidungen) und 

 10. die fachgerechte Erhaltung und Ergänzungen von historischen Terrazzoarbeiten sicherzustellen. 

(2) Für die Bewertung sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe folgende 
Kriterien heranzuziehen: 

 1. fachliche Richtigkeit unter Berücksichtigung neuester relevanter Erkenntnisse, 

 2. Praxisorientierung, 

 3. Wirtschaftlichkeit und 

 4. strategische Ausrichtung inkl. Innovation. 

(3) Das Prüfungsgespräch hat mindestens 40 Minuten zu dauern und ist jedenfalls nach 60 Minuten 
zu beenden. 

Gegenstand „Strategisches und nachhaltiges Unternehmensmanagement“ 

§ 14. (1) Im Rahmen der Prüfung hat der Prüfungskandidat/die Prüfungskandidatin aus den nachfol-
gend angeführten Lernergebnissen mindestens drei von der Prüfungskommission auszuwählende Lerner-
gebnisse nachzuweisen. 

Er/Sie ist in der Lage, 

 1. ein Unternehmen im Steinmetzmeister-, Kunststeinerzeugungs- und Terrazzomachergewerbe zu 
gründen, 

 2. ein Unternehmen im Steinmetzmeister-, Kunststeinerzeugungs- und Terrazzomachergewerbe zu 
organisieren und zu leiten, 

 3. digitale Technologien im Unternehmen zu planen, auszuwählen und einzuführen, 

 4. ein Wissensmanagementsystem im Unternehmen zu implementieren, 

 5. die Kommunikation innerhalb und außerhalb des Unternehmens zu gewährleisten, 

 6. das Qualitätsmanagement im Betrieb sicherzustellen, 

 7. den Personaleinsatz im Unternehmen zu planen und zu koordinieren sowie die Mitarbeiter/innen 
zu führen, 

 8. für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu 
sorgen, 

 9. ein betriebliches Umweltmanagementkonzept zu implementieren, umzusetzen und zu dokumen-
tieren und 

 10. seinen Betrieb nachhaltig und zukunftsorientiert zu führen. 

(2) Für die Bewertung sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe folgende 
Kriterien heranzuziehen: 

 1. fachliche Richtigkeit, 

 2. Praxisorientierung und 

 3. strategische Ausrichtung. 

(3) Das Prüfungsgespräch hat mindestens 40 Minuten zu dauern und ist jedenfalls nach 60 Minuten 
zu beenden. 

Bewertung 

§ 15. (1) Für die Beurteilung der Gegenstände ist die folgende Notenskala heranzuziehen: „Sehr gut“, 
„Gut“, „Befriedigend“, „Genügend“, „Nicht genügend“. 

(2) Das Modul 1, das Modul 2 und das Modul 3 sind positiv bestanden, wenn alle Gegenstände des 
jeweiligen Moduls zumindest mit der Note „Genügend“ bewertet wurden. 

(3) Die Absolvierung eines Moduls mit Auszeichnung oder gutem Erfolg hat entsprechend folgender 
Tabelle zu erfolgen: 

Modul Anzahl der zu 
absolvierenden 

Gegenstände pro 
Modul 

Das Modul ist mit Auszeichnung 
bestanden, wenn 

Das Modul ist mit gutem Erfolg 
bestanden, wenn 

Modul 1 3 
zwei Gegenstände mit der Note 
„Sehr gut“ bewertet wurden und 
im weiteren Gegenstand keine 

zwei Gegenstände mit der Note 
„Sehr gut“ oder „Gut“ bewertet 

wurden und im weiteren 
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schlechtere Bewertung als „Gut“ 
erfolgte. 

Gegenstand keine schlechtere 
Bewertung als „Befriedigend“ 

erfolgte.  

Modul 2 2 

ein Gegenstand mit der Note 
„Sehr gut“ bewertet wurde und 
im anderen Gegenstand keine 

schlechtere Bewertung als „Gut“ 
erfolgte. 

ein Gegenstand mit der Note 
„Sehr gut“ oder „Gut“ bewertet 
wurde und im anderen Gegen-
stand keine schlechtere Bewer-

tung als „Befriedigend“ erfolgte. 

Modul 3 3 

zwei Gegenstände mit der Note 
„Sehr gut“ bewertet wurden und 
im weiteren Gegenstand keine 

schlechtere Bewertung als „Gut“ 
erfolgte. 

zwei Gegenstände mit der Note 
„Sehr gut“ oder „Gut“ bewertet 
wurden und im weiteren Gegen-
stand keine schlechtere Bewer-

tung als „Befriedigend“ erfolgte.  

(4) Angerechnete Gegenstände werden in die Beurteilung, ob ein Modul mit Auszeichnung oder mit 
gutem Erfolg bestanden wurde, nicht einbezogen. Auf Basis der möglichen Anrechnungen hat die Absol-
vierung eines Moduls mit Auszeichnung oder gutem Erfolg entsprechend folgender Tabelle zu erfolgen: 

Modul Anzahl der zu 
absolvierenden 

Gegenstände pro 
Modul nach An-

rechnung 

Das Modul ist mit Auszeichnung 
bestanden, wenn 

Das Modul ist mit gutem Erfolg 
bestanden, wenn 

Modul 1 
und  

Modul 3 

2 

ein Gegenstand mit der Note 
„Sehr gut“ bewertet wurde und 
im anderen Gegenstand keine 

schlechtere Bewertung als „Gut“ 
erfolgte 

ein Gegenstand mit der Note 
„Sehr gut“ oder „Gut“ bewertet 
wurde und im anderen Gegen-
stand keine schlechtere Bewer-

tung als „Befriedigend“ erfolgte. 

1 
der Gegenstand mit der Note 
„Sehr gut“ bewertet wurde. 

der Gegenstand mit der Note 
„Gut“ bewertet wurde. 

(5) Die Befähigungsprüfung ist mit Auszeichnung bestanden, wenn das Modul 1, das Modul 2 und das 
Modul 3 mit Auszeichnung bestanden wurden. Mit gutem Erfolg ist sie bestanden, wenn das Modul 1, das 
Modul 2 und das Modul 3 zumindest mit gutem Erfolg bestanden wurden und die Voraussetzungen für die 
Bewertung der Befähigungsprüfung mit Auszeichnung nicht gegeben sind. 

Wiederholung 

§ 16. Nur jene Gegenstände, die negativ bewertet wurden, sind zu wiederholen. 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

§ 17. (1) Diese Verordnung tritt mit 01. Juli 2026 in Kraft. 

(2) Die Verordnung der Wirtschaftskammer Österreich über die Befähigungsprüfung für das regle-
mentierte Gewerbe Steinmetzmeister einschließlich Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher (Steinmetz-
meister einschließlich Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher-Befähigungsprüfungsordnung), kundge-
macht von der Wirtschaftskammer Österreich am 30. Jänner 2004, tritt mit dem Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung außer Kraft. 

(3) Unbeschadet der Regelung in Abs. 2 können Personen ihre vor dem Inkrafttreten dieser Prüfungs-
ordnung begonnene Prüfung bis zu 18 Monate ab Inkrafttreten wahlweise auch gemäß den Bestimmungen 
der bis dahin geltenden Prüfungsordnung beenden oder wiederholen. Die Prüfung gilt mit der ersten An-
meldung zu einem Modul als begonnen. 

(4) Der Leiter/Die Leiterin der Meisterprüfungsstelle hat bereits absolvierte vergleichbare Gegen-
stände gemäß einer nicht mehr in Kraft stehenden Prüfungsordnung auf diese Befähigungsprüfung anzu-
rechnen. 
 

Dr. Harald Mahrer 

Präsident 
 

Dr. Herwig Höllinger 

Generalsekretär-Stv. 



Seite 10 von 43 

 

Anlage 

Qualifikationsstandard 

Der folgende Qualifikationsstandard stellt die Grundlage für die unter §§ 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 und 14 dargestellten prüfungsrelevanten Lernergebnisse dar. Er 
gliedert sich in folgende Qualifikationsbereiche und entsprechend den Anforderungen des § 2 in Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz: 

 1. Kundenberatung, Angebot und Vertragsabschluss, 

 2. Planung im Steinbau, 

 3. Projektumsetzung und -management im Steinbau, 

 4. Entwurf und Gestaltung, 

 5. Produktion von Werkstücken und Produkten, 

 6. Steingewinnung und Abbautechnologien, 

 7. Transport und Lagerung, 

 8. Verlegen und Versetzen von Natur- und Kunststein, 

 9. Denkmalpflege und -erhaltung, 

 10. Terrazzoarbeiten und 

 11. Strategisches und nachhaltiges Unternehmensmanagement. 

Sämtliche Lernergebnisse entsprechen dem folgenden Kompetenzniveau: 

Der Steinmetzmeister/Die Steinmetzmeisterin ist in der Lage, ein leistungsfähiges Steinmetzunternehmen zu gründen. Er/Sie kann dessen Gesamtstrategie entwi-
ckeln, dieses selbstständig leiten, Entscheidungsverantwortung übernehmen sowie durch Aneignung und kritische Reflexion neuer Informationen und Erkenntnisse aus 
den Arbeitsbereichen diese innovativ weiterentwickeln. 

Der Steinmetzmeister/Die Steinmetzmeisterin kann komplexe berufliche Aufgaben oder Projekte entwickeln, gestalten, leiten und umsetzen, für die auch neueste 
berufsrelevante Erkenntnisse von Bedeutung sind. Auch der fachgerechte Abbruch und die Demontage von tragenden und nicht-tragenden Bauteilen des konstruktiven 
Steinbaus fällt in seinen/ihren Verantwortungsbereich. 

Dabei übernimmt er/sie auch in nicht vorhersehbaren Situationen bzw. unvorhersehbaren beruflichen Arbeitskontexten die Entscheidungsverantwortung. Erfordert 
es die berufliche Aufgabe bzw. ein Projekt, kann er/sie zur Bewältigung innovative Strategien entwickeln und umsetzen. Der Steinmetzmeister/Die Steinmetzmeisterin 
kann Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen für die berufliche Praxis ausbilden und im Unternehmen und in Bauprojekten, die auch neue strategische Ansätze erfordern, einsetzen. 
Er/Sie kann zudem festlegen, ob Aufgaben an Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen bzw. Externe delegiert werden. Er/Sie leitet seine/ihre Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen bzw. 
Externe an, strategische in operative Ziele zu übertragen und diese umzusetzen. Der Steinmetzmeister/Die Steinmetzmeisterin kontrolliert die Qualität der Umsetzung 
von delegierten Aufgaben, greift im Bedarfsfall steuernd ein, trifft dabei inhaltliche bzw. personelle Entscheidungen und antizipiert mögliche daraus resultierende Kon-
sequenzen. Ebenso kann er/sie seine/ihre eigenen Leistungen kritisch bewerten. Aufgrund der gewonnenen Erfahrungen kann der Steinmetzmeister/die Steinmetzmeis-
terin innovative und optimierte Vorgehensweisen entwickeln. Der Steinmetzmeister/Die Steinmetzmeisterin ist in der Lage, die Strategie für die erfolgreiche Umsetzung 
von komplexen bzw. innovativen Projekten und Bauwerken im konstruktiven Steinbau zu entwickeln und diese zu planen, zu berechnen, zu leiten, auszuführen, zu 
managen sowie die Implementierung der Strategie zu kontrollieren, steuernd einzugreifen und gegebenenfalls inhaltliche und personelle Konsequenzen zu ziehen und 
dabei die Leistung von Teams zu überprüfen. 
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Der Steinmetzmeister/Die Steinmetzmeisterin ist zur Planung, zur statischen Berechnung und zur Ausführung von Projekten, bei denen natürliche bzw. künstliche 
Steine als Baustoff verwendet werden, wie ua. die Herstellung, der Aufbau, die Demontage und der Wiederaufbau von Gebäuden im profanen (öffentliche und private 
Gebäude) bzw. sakralen Bereich (zB Dom, Mausoleum, Kapelle), Massivbauwerken (Objekte und Bauwerke aus Naturstein wie zB Denkmal, Gedenkstätte, Brunnen, 
Gebäude), hinterlüfteten Fassaden, Vorsatzmauerwerken, Gewölben, Grabdenkmälern, Brücken, Türmen, Terrassen, Wegen und Plätzen, Treppen, Balkonen, Brüstun-
gen, Pfeiler, Säulen, Pergolen, Hauseingangsportalen, Belägen (Fußboden, Wand), Natur- und Kunststeinarbeiten im Innenbereich (zB Treppen, Bodenbeläge, Küchen-
arbeitsplatten, Bad- und Wellnessbereich) sowie der Umsetzung von denkmalpflegerischen Maßnahmen zB Renovierung, Restaurierung, Konservierung) im Außen- und 
Innenbereich berechtigt. 

Der Steinmetzmeister/Die Steinmetzmeisterin übernimmt durch umfassende Beratungstätigkeit und die Erstellung von Expertisen und Gutachten, auch auf Grund-
lage der beruflichen Erkenntnisse, Verantwortung für Beiträge zum Fachwissen und zur Berufspraxis. Steinmetzmeister/Steinmetzmeisterinnen besitzen die auf diesem 
Niveau geforderten Kenntnisse und Fertigkeiten. Diese stellen den reibungslosen Ablauf der eigenen Arbeitsprozesse sicher und führen zur Erreichung der strategischen 
Ziele im Unternehmen. Die geleistete Arbeit, die Teil eines komplexen Arbeitsprozesses ist und zur Weiterentwicklung des Unternehmens oder zur Verbesserung von 
Arbeitsprozessen beiträgt, kann in Form einer Führungsfunktion sowie Beratungstätigkeit stattfinden. 

Kundenberatung, Angebot und Vertragsabschluss 

LERNERGEBNISSE KENNTNISSE FERTIGKEITEN 

Er/Sie ist in der Lage, Kunden über die Durchführ-
barkeit von komplexen bzw. innovativen Projekten 
im konstruktiven Steinbau lösungsorientiert und kom-
petent zu beraten. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – ABGB und KSchG (insbesondere hinsicht-
lich Verbindlichkeit, Entgeltlichkeit, Über- 
und Unterschreitung) 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Friedhofsordnungen 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – öffentliches Vergabewesen 

 – gesetzeskonforme Durchführung von Bestat-
tungen 

 – Gesteinskunde (Natursteine, Kunststeine und 
Terrazzo) 

 – Baustoffe, Baumaterialien und Bauhilfsstoffe 

 – Kundenberatung 

 – Zusammenarbeit mit anderen Gewerken 

 – Zeitmanagement 

Er/Sie kann … 

 – die Bedürfnisse der Kunden erfassen. 

 – die Umsetzungsmöglichkeiten basierend auf 
den Gegebenheiten einschätzen. 

 – Kunden über mögliche Ausführungsvarianten 
beraten und Lösungsvorschlage einbringen. 

 – über die qualitativen Aspekte der unterschied-
lichen Materialien (zB Gesteinsarten) beraten. 

 – ökologische Aspekte und Nachhaltigkeit (zB 
regionale Herkunft der Materialien, Trans-
portwege, CO2-Reduktion) aufzeigen. 

 – technische Pläne und Werkzeichnungen lesen 
und interpretieren. 

 – gestalterische Entwürfe und Skizzen erstellen. 

 – die Vorleistungen anderer Gewerke beurtei-
len. 

 – sich mit anderen Gewerken koordinieren. 

 – Naturmaße nehmen. 

 – den Zeitablauf einschätzen. 

 – den Richtpreis einschätzen. 
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 – Erstellung von Freihandzeichnungen 

 – gestalterische und technische Pläne, Werk-
zeichnungen 

Er/Sie ist in der Lage, einen Kostenvoranschlag bzw. 
ein Angebot für ein komplexes bzw. innovatives Pro-
jekt im konstruktiven Steinbau (zB hinsichtlich Her-
stellung, Wiederherstellung, Aufbau, Abbruch, Rück-
bau, Demontage, Lösen von Werksteinen bzw. denk-
malpflegerischer Maßnahmen) zu erstellen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – ABGB und KSchG (insbesondere hinsicht-
lich Verbindlichkeit, Entgeltlichkeit, Über- 
und Unterschreitung) 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Friedhofsordnungen 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – öffentliches Vergabewesen 

 – gesetzeskonforme Durchführung von Bestat-
tungen 

 – Kostenrechnung 

 – Kalkulationen 

 – Projektplanung (zB Zeit-, Personal- und Ma-
terialaufwand) 

 – Gestaltung eines Kostenvoranschlags bzw. 
Angebots 

 – Gesteinskunde (Natursteine, Kunststeine und 
Terrazzo) 

 – Baustoffe, Baumaterialien und Bauhilfsstoffe 

Er/Sie kann … 

 – Naturmaße aufnehmen und verarbeiten. 

 – entscheiden, welche Leistungen an Subunter-
nehmer übertragen werden. 

 – die mutmaßlichen auftragsbezogenen Kosten 
für den Kostenvoranschlag ermitteln. 

 – einen Kostenvoranschlag unter Berücksichti-
gung der gesetzlichen Vorgaben gestalten. 

 – den voraussichtlichen Gesamtpreis für den 
Kostenvoranschlag ermitteln. 

 – die konkreten auftragsbezogenen Kosten für 
das Angebot ermitteln. 

 – ein Angebot unter Berücksichtigung der ge-
setzlichen Vorgaben gestalten. 

 – den Gesamtpreis des Angebots berechnen. 

Er/Sie ist in der Lage, Angebote zu verhandeln und 
Abschlüsse zu tätigen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Kostenrechnung 

 – Kalkulationen 

 – Preisspannen 

 – Preisnachlässe 

 – Auslastung seines Unternehmens 

Er/Sie kann … 

 – Preisverhandlungen unter Berücksichtigung 
seiner berechneten Kosten führen. 

 – seine Preisspannen ermitteln. 

 – Preisnachlässe berücksichtigen (zB Skonto, 
Rabatte, Nachlässe). 
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 – Projektmanagement (zB Projektlaufzeiten, 
Projektende) 

 – Materialbeschaffung und -verfügbarkeit 

 – den Auftragsstand seines Unternehmens be-
rücksichtigen. 

 – alternative Lösungen zu seinem ursprüngli-
chen Angebot entwickeln (zB Möglichkeit der 
Projektlaufzeitverkürzung einschätzen, Ver-
wendung von alternativen Baustoffen bzw. 
Technologien). 

Er/Sie ist in der Lage, an einer Ausschreibung teilzu-
nehmen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Friedhofsordnungen 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – öffentliches Vergabewesen 

 – gesetzeskonforme Durchführung von Bestat-
tungen 

 – Kostenrechnung 

 – Kalkulationen 

 – Projektplanung (zB Zeit-, Personal- und Ma-
terialaufwand) 

 – Gestaltung von Konzepten 

 – Gesteinskunde (Natursteine, Kunststeine und 
Terrazzo) 

 – Baustoffe, Baumaterialien und Bauhilfsstoffe 

Er/Sie kann … 

 – Ausschreibungsunterlagen interpretieren (zB 
Leistungsverzeichnis, Pläne). 

 – überprüfen, ob er/sie die Eignungskriterien er-
füllt, um an der Ausschreibung teilnehmen zu 
können (zB Nachweis der Gewerbeberechti-
gung, der Ausbildung und geforderter Refe-
renzprojekte). 

 – Ausschreibungen auf fachliche, wirtschaftli-
che und gesetzliche Durchführbarkeit prüfen. 

 – entscheiden, welche Leistungen an Subunter-
nehmer übertragen werden. 

 – Formblätter ausfüllen. 

 – seine/ihre Leistungen kalkulieren. 

 – Konzepte entwickeln. 

 – Auftragsverhandlungen führen. 

 
Planung im konstruktiven Steinbau 

LERNERGEBNISSE KENNTNISSE FERTIGKEITEN 

Er/Sie ist in der Lage, die Machbarkeit eines komple-
xen bzw. innovativen Projekts im konstruktiven 
Steinbau (zB im profanen Bau, im sakralen Bau, am 
Friedhof, im Wohn- und Gartenbereich, Denkmaler-
haltung und 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

Er/Sie kann … 

 – die Wünsche des Kunden hinsichtlich 

 – Herstellung, 

 – Wiederherstellung, 
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-pflege) einzuschätzen.  – ABGB und KSchG (insbesondere hinsicht-
lich Verbindlichkeit, Entgeltlichkeit, Über- 
und Unterschreitung) 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Friedhofsordnungen 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – öffentliches Vergabewesen 

 – gesetzeskonforme Durchführung von Bestat-
tungen 

 – Entwurf und Gestaltung 

 – Interpretation von Plänen 

 – Gesteinskunde (Natursteine, Kunststeine und 
Terrazzo) 

 – Baustoffe, Baumaterialien und Bauhilfsstoffe 

 – Bauchemie (zB Klebstoffe, Verbundabdich-
tungen) 

 – Kundenberatung 

 – Baukoordination 

 – Zusammenarbeit mit anderen Gewerken 

 – Projektplanung (zB Zeit-, Personal- und Ma-
terialaufwand) 

 – Kostenrechnung 

 – Materialbeschaffung und -verfügbarkeit 

 – Statik und statische Berechnungen (zB Stand-
sicherheit und Standsicherheitsberechnungen) 

 – Aufbau, 

 – Abbruch,, 

 – Rückbau, 

 – Demontage, 

 – Lösen von Werksteinen bzw. 

 – denkmalpflegerischer Maßnahmen erken-
nen, analysieren und beurteilen. 

 – die örtlichen Gegebenheiten analysieren und 
beurteilen. 

 – die Möglichkeit zur Einhaltung der rechtli-
chen Rahmenbedingungen und baubehördli-
chen Vorgaben beurteilen. 

 – die Umsetzung des Projekts unter statischen 
Gegebenheiten und Perspektiven beurteilen 
(zB tragfähiger Untergrund). 

 – die Umsetzung des Projekts unter gestalteri-
schen Gegebenheiten und Perspektiven beur-
teilen. 

 – die mögliche technische und praktische Um-
setzung beurteilen (zB Zufahrt mit Kran, Her-
stellung des Objekts, Zusammenarbeit mit an-
deren Gewerken). 

 – eine Kostenanalyse und -schätzung vorneh-
men. 

 – die Projektdauer einschätzen. 

Er/Sie ist in der Lage, komplexe bzw. innovative Pro-
jekte im konstruktiven Steinbau stilgerecht unter Be-
rücksichtigung architektonischer Gesichtspunkte, des 
Ortsbildes bzw. nach Richtlinien der Denkmalpflege 
und -erhaltung umzusetzen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

Er/Sie kann 

 – Baustile und Baumerkmale (zB Dachformen, 
Bogen- und Gewölbeformen, Säulenordnun-
gen, Fenster und Portale, Fassade) bestimmen 
und epochal zuordnen. 
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 – Friedhofsordnungen 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – gesetzeskonforme Durchführung von Bestat-
tungen 

 – Charta von Venedig 

 – Stilkunde 

 – Formenlehre 

 – Ortsbildschutz 

 – Denkmalschutz und -erhaltung 

 – Fugenbild 

 – Statik und Festigkeitslehre 

 – Baustilformen bestimmen und epochal zuord-
nen. 

 – profane bzw. sakrale Bauprojekte planen. 

 – historische und regionale Bauelemente (zB 
Bogen- und Gewölbeformen, Volutenkon-
struktion, Entasis) bei Bauprojekten und bei 
der Denkmalerhaltung umsetzen. 

Er/Sie ist in der Lage, die Vermessungs- bzw. Auf-
maßarbeit durchzuführen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – rechtliche Bestimmungen, Richtlinien und 
Normen 

 – angewandte Mathematik 

 – Geodäsie 

 – Vermessungstechnik 

 – Koordinatensysteme 

 – Digitale Messverfahren 

 – Kataster und Grundbuch 

 – Vermessungsamt 

Er/Sie kann 

 – Vermessungsverfahren zur Höhen-, Rich-
tung- und Streckenmessung (zB Nivellierer, 
Theodolit, GPS, Rotationslaser, digitale 
Messsysteme) ausführen und entsprechende 
Auswertungsmethoden anwenden. 

 – Naturmaße nehmen. 

 – die Ergebnisse geodätischer Berechnungen 
interpretieren. 

 – die Bauobjektabsteckung und -einmessung 
durchführen. 

Er/Sie ist in der Lage, die gestalterische bzw. techni-
sche Planung von komplexen bzw. innovativen Pro-
jekten nach den Regeln des Steinbaus sowie unter Be-
rücksichtigung der statischen Anforderungen vorzu-
nehmen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Friedhofsordnungen 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – gesetzeskonforme Durchführung von Bestat-
tungen 

Er/Sie kann … 

 – die statischen Erfordernisse festlegen (zB 
durch Interpretation der Ergebnisse einer Bo-
denanalyse). 

 – die statischen Berechnungen durchführen (zB 
Fassadenverkleidung, Standsicherheit eines 
Denkmals). 

 – die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen 
(zB Klima, Gelände, Umfeld). 

 – Pläne, wie unter anderem Objektpläne, Aus-
führungspläne, Detailpläne, Produktionspläne 
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 – Erstellung von Planungsunterlagen 

 – Statik und statische Berechnungen 

 – Projektumsetzung und -management 

 – Entwurf und Gestaltung 

 – Produktion von Werkstücken und Produkten 

 – Steingewinnung und Abbautechnologien 

 – Steinbearbeitung 

 – Transport und Lagerung 

 – Verlegen und Versetzen von Natur- bzw. 
Kunststein, Keramik und Quarzkomposit 

 – Sonderkonstruktionen 

 – Restaurierung und Denkmalpflege 

 – Terrazzoarbeiten 

 – Kunststeinarbeiten 

 – Nachhaltigkeit 

und Montagepläne, für folgende Bereiche er-
stellen: 

 – Architektur und Bau (zB architektonische 
Elemente, Fassaden, Steinböden, Terras-
sen, Poolabdeckungen, Stufen, Wege, Ein-
fahrten, Bögen, Gewölbe) 

 – Garten und Landschaftsbau (zB Brunnen-
anlagen aus Naturstein, Steinmauern, Sitz-
gelegenheiten, Wege, Plätze, Outdoorkü-
chen) 

 – Innenarchitektur und Einrichtung (zB Kü-
chenarbeitsplatten, Steinmöbel, Möbel und 
Möbelverkleidung aus Naturstein, Kera-
mik und Quarzkomposit, Waschtische, 
Bad- und Wellnessbereiche, Wandverklei-
dungen) 

 – Friedhof und Grabmal (zB Grüfte, Grab-
denkmäler, Urnenwände) 

 – Gestaltung, Kunst und Design (zB Denk-
mäler, Skulpturen) 

 – sakrale Bauten (zB Kapellen, Tempel, 
Bildstöcke) 

 – Restaurierung und Denkmalpflege 

 – Terrazzo (zB Böden, Stiegen) 

 – Werkstücke aus Kunststein (zB Böden, 
Stiegen, Grabanlagen) 

 – entscheiden, welche Tätigkeiten er/sie selbst 
übernimmt und welche an Dritte (zB Subun-
ternehmer) ausgelagert werden. 

 – Planungsunterlagen (zB technische Zeichnun-
gen), die zur Ausführung verbindlich sind, er-
stellen (händisch und EDV-unterstützt). 

Er/Sie ist in der Lage, statische Konzepte für kom-
plexe bzw. innovative Projekte im konstruktiven 
Steinbau (zB im profanen Bau, im sakralen Bau, am 
Friedhof, im Wohn- und Gartenbereich, 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Bauordnungen 

Er/Sie kann 

 – Berechnungen für Statik und Festigkeitslehre 
erstellen. 
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Denkmalerhaltung und -pflege) und deren Unterbau-
ten (zB Fundamentierungen, Gründungen) unter Be-
rücksichtigung der Festigkeitslehre zu entwickeln, zu 
planen, zu berechnen bzw. zu überprüfen. 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Friedhofsordnungen 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – Baustatik 

 – Gesetzeskonforme Durchführung von Bestat-
tungen 

 – Festigkeitslehre 

 – Natur- und Kunststein 

 – Baustoffe, Baumaterialien, Bauhilfsstoffe 

 – Materialbeschaffenheit 

 – Untergrundsprüfungen im Sinne der Prüf- und 
Warnpflicht 

 – Berechnungen für Statik und Festigkeitslehre 
prüfen und abnehmen. 

 – Druck-, Biegezug bzw. Kippmomente und 
Standsicherheit berechnen. 

 – Konstruktionen und Bauteile aus unterschied-
lichen Baustoffen berechnen, bemessen sowie 
deren konstruktive Details planen und be-
schreiben. 

 – konkrete Ausführungen des Unterbaus (zB 
Fundamente, Unterkonstruktionen) und Bau-
ten aus Natur- und Kunststein (zB massive 
Denkmäler, Mauern, Bögen, Gewölbe, Brun-
nenanlagen, freitragende Stiegen, Fassaden) 
berechnen. 

Er/Sie ist in der Lage, komplexe bzw. innovative bau-
physikalische Konzepte zu entwickeln, zu planen 
bzw. zu prüfen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Friedhofsordnungen 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – Gesetzeskonforme Durchführung von Bestat-
tungen 

 – Bauphysik 

 – Natur- und Kunststein, Keramik, Quarzkom-
posit 

 – Materialbeschaffenheit 

 – Technische Gesteinsprüfungen 

 – Baustoffe, Baumaterialien, Bauhilfsstoffe 

 – Verbundabdichtung 

Er/Sie kann 

 – bauphysikalische Berechnungen für Natur- 
und Kunststeine und für umliegende Baukör-
per erstellen (zB Schallschutz, Wärmekoeffi-
zient, Feuchtigkeit). 

 – Baukonstruktionen bemessen (zB Dämmung, 
Abdichtungen, Verbundabdichtungen, Ver-
bundstoffe). 

 – Bauteile und Details in bauphysikalischer 
Hinsicht entwickeln, planen, bemessen und 
prüfen. 

 – technische Gesteinsprüfungen durchführen 
(zB Biegezugfestigkeit, Ausbruchsfestigkeit 
am Ankerdornloch, thermische Dehnung, Ab-
riebfestigkeit, Feuchtigkeitsmessungen, 
Frost- und Taubeständigkeit, Wasseraufnah-
mefähigkeit, Porosität, Kompaktheitsgrad der 
Gesteine). 

Er/Sie ist in der Lage, komplexe bauchemische Kon-
zepte zu entwickeln, zu planen bzw. zu prüfen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: Er/Sie kann 



Seite 18 von 43 

 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Friedhofsordnungen 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – Gesetzeskonforme Durchführung von Bestat-
tungen 

 – Bauchemie 

 – Natur- und Kunststein, Keramik, Quarzkom-
posit 

 – Materialbeschaffenheit 

 – Technische Gesteinsprüfungen 

 – Mineralische Bindemittel (zB Zemente, Kle-
ber, Kalke) 

 – Baustoffe, Baumaterialien, Bauhilfsstoffe 

 – Chemische Verbundstoffe (zB Steinkitte, 
Kunstharze) 

 – Verbundabdichtung 

 – die bauchemischen Einflüsse und Auswirkun-
gen auf den Steinbau und dessen Untergründe 
erkennen und bewerten. 

 – Baukonstruktionen bemessen (zB Abdichtun-
gen, Verbundabdichtungen, Verbundstoffe). 

 – Bauteile und Details in bauchemischer Hin-
sicht entwickeln, planen, bemessen und prü-
fen. 

 – technische Gesteinsprüfungen durchführen 
(zB Säurebeständigkeit, Wasserlöslichkeit). 

Er/Sie ist in der Lage, mathematische Modelle für 
komplexe bzw. innovative bautechnische Projekte aus 
Natur- bzw. Kunststein aufzustellen und deren Be-
rechnungen durchzuführen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Funktionen und Gleichungen 

 – Querschnittswerte 

 – Trigonometrie 

 – Flächen-, Volums- und Köperberechnungen 

 – Vektorberechnungen 

 – Logarithmusfunktionen 

Er/Sie kann 
für das jeweilige bautechnische Projekt geeignete ma-
thematische Lösungen auswählen und deren Ergeb-
nisse ermitteln, wie beispielsweise 

 – Funktionen beschreiben und Gleichungen lö-
sen (zB Formelumwandlung). 

 – Querschnittswerte ermitteln. 

 – Winkelberechnungen durchführen. 

 – Flächen-, Volums- und Körperberechnungen 
durchführen. 

 – Vektoren analytisch und grafisch lösen. 



Seite 19 von 43 

 

Er/Sie ist in der Lage, komplexe bzw. innovative bau-
technische Projekte aus Natur- bzw. Kunststein auf 
geometrische Lösungen zurückzuführen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Durchdringungen 

 – Kegelschnitte 

 – Darstellung von ovalen Objekten und kugel-
förmigen Bauteilen 

 – Verschneidungen von asymetrischen Körpern 

 – Grundrisse, Ansicht, Seitenansicht, Schnitte 

 – Axometrie und Perspektiven 

 – Projektionen 

Er/Sie kann 
für das jeweilige Projekt geeignete geometrische Dar-
stellungen zeichnen, wie beispielsweise 

 – Durchdringungen darstellen (zB Fenster- und 
Türdurchdringungen in Kuppelbauten). 

 – Kegelschnitte konstruieren. 

 – Anpassungen von ovalen Objekten an kugel-
förmige Bauteile durchführen. 

 – Verschneidunen von asymetrischen Körpern 
konstruieren. 

 – Grundrisse, Ansicht, Seitenansichten sowie 
Schnitte abbilden. 

 – Axometrie und Perspektiven konstruieren. 

 – Projektionen abbilden. 
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Projektumsetzung und -management im Steinbau 

LERNERGEBNISSE KENNTNISSE FERTIGKEITEN 

Er/Sie ist in der Lage, die projektspezifisch erforder-
lichen Informationen zu beschaffen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – ABGB und KSchG (insbesondere hinsicht-
lich Verbindlichkeit, Entgeltlichkeit, Über- 
und Unterschreitung) 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Friedhofsordnungen 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – öffentliches Vergabewesen 

 – gesetzeskonforme Durchführung von Bestat-
tungen 

 – Benötigte Informationen und Unterlagen für 
unterschiedliche Projekte 

 – Beschaffungs- und Bewertungsmethoden von 
Informationen 

 – Bewilligungsverfahren 

Er/Sie kann … 

 – die für ein Projekt benötigten Informationen 
identifizieren und die notwendigen Unterla-
gen beschaffen. 

 – abklären, ob bzw. welche Bewilligungen für 
ein Projekt relevant sind. 

 – abklären, ob es Förderungen für ein Projekt 
gibt. 

Er/Sie ist in der Lage, Auftraggeber bei der Einho-
lung von Bewilligungen und Förderungen zu unter-
stützen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – ABGB und KSchG (insbesondere hinsicht-
lich Verbindlichkeit, Entgeltlichkeit, Über- 
und Unterschreitung) 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Friedhofsordnungen 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

Er/Sie kann … 

 – Unterlagen für die benötigten Bewilligungen 
zusammenstellen. 

 – den Auftraggeber bei der Erstellung und Ein-
reichung von Förderansuchen beraten. 
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 – öffentliches Vergabewesen 

 – gesetzeskonforme Durchführung von Bestat-
tungen 

 – Notwendige Unterlagen für Bewilligungen 

 – Bewilligungsarten und -verfahren 

 – Vorgehensweise bei der Erstellung bzw. Ein-
reichung von Förderansuchen 

Er/Sie ist in der Lage, komplexe bzw. innovative Pro-
jekte im konstruktiven Steinbau zu planen (zB Ein-
reichplanung, Ausführungsplanung, Werksplanung) 
und deren Einreichung bei Behörden durchzuführen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – ABGB und KSchG (insbesondere hinsicht-
lich Verbindlichkeit, Entgeltlichkeit, Über- 
und Unterschreitung) 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Friedhofsordnungen 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – öffentliches Vergabewesen 

 – gesetzeskonforme Durchführung von Bestat-
tungen 

 – Projektmanagement (zB relevante Projekt-
schritte, Dauer einzelner Projektschritte, Pro-
jektüberwachung) 

 – Entwicklung von Zeit und Ablaufplänen 

 – Dauer der zu erbringenden Leistungen 

 – Einreichungen bei Behörden 

Er/Sie kann … 

 – die einzelnen Schritte der Projektumsetzung 
planen (zB Entwurf, Ausführungspläne, De-
tailpläne, Einreichpläne, Einsatz von Mitar-
beiter/innen, Einsatz von Subunternehmern, 
Materialbeschaffung, Transportbeschaffung, 
Produktion). 

 – Zeit- und Ablaufpläne entwickeln. 

 – die in den einzelnen Projektschritten anfallen-
den Kosten einschätzen. 

 – die für ein geplantes Projekt relevanten Doku-
mente und Unterlagen erstellen und diese bei 
den zuständigen Behörden (zB Bezirkshaupt-
mannschaft, Denkmalamt, Gemeinde) einrei-
chen. 

Er/Sie ist in der Lage, Qualitätsstandards festzulegen 
und deren Einhaltung bei der Umsetzung der Projekte 
zu kontrollieren. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – ABGB und KSchG (insbesondere hinsicht-
lich Verbindlichkeit, Entgeltlichkeit, Über- 
und Unterschreitung) 

Er/Sie kann … 

 – unternehmensinterne Qualitätsstandards fest-
legen. 

 – Mitarbeiter/innen in der Einhaltung von fest-
gelegten Qualitätsstandards unterweisen. 
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 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Friedhofsordnungen 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – öffentliches Vergabewesen 

 – gesetzeskonforme Durchführung von Bestat-
tungen 

 – Entwicklung von Qualitätsstandards 

 – Mitarbeiterführung 

 – die Einhaltung der Qualitätsanforderungen si-
cherstellen. 

Er/Sie ist in der Lage, komplexe bzw. innovative Pro-
jekte im konstruktiven Steinbau zu steuern und zu 
überwachen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Friedhofsordnungen 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – öffentliches Vergabewesen 

 – gesetzeskonforme Durchführung von Bestat-
tungen 

 – Projektmanagement 

 – Projektsteuerung und -organisation 

 – Projektcontrolling 

 – Leitung von Arbeitsteams 

 – Umgang mit projektstörenden Ereignissen 

Er/Sie kann … 

 – einzelne Aufträge und umfassende Projekte 
managen. 

 – Mitarbeiter/innen und Arbeitsteams führen. 

 – die Projektdurchführung überwachen (zB 
Einhaltung des Projektplans). 

 – das Projektcontrolling durchführen (zB Kos-
ten). 

 – bei projektstörenden Ereignissen geeignete 
korrigierende Maßnahmen einleiten. 

 – sämtliche im Betrieb laufende und geplante 
Projekte koordinieren. 

 – gewährleisten, dass gesetzliche Vorschriften, 
Verordnungen und Vorgaben eingehalten 
werden. 

Er/Sie ist in der Lage, Projekte abzuschließen. Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – ABGB und KSchG (insbesondere hinsicht-
lich Verbindlichkeit, Entgeltlichkeit, Über- 
und Unterschreitung) 

Er/Sie kann … 

 – Übergaben der ausgeführten Leistungen mit 
dem Auftraggeber abwickeln. 

 – Subunternehmerleistungen beurteilen und ab-
rechnen. 
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 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Friedhofsordnungen 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – öffentliches Vergabewesen 

 – gesetzeskonforme Durchführung von Bestat-
tungen 

 – Vorgehensweise bei Abnahmen und Überga-
ben 

 – Beurteilung von Leistungen 

 – Projektdokumentation 

 – Abrechnungen 

 – Rechnungslegung 

 – Nachkalkulation 

 – Abrechnungen durchführen. 

 – eine abschließende Projektdokumentation er-
stellen. 

 – ein Abnahmeprotokoll erstellen. 

 – Mengennachweise erstellen. 

 – Rechnungen, Teilrechnungen und Schluss-
rechnungen erstellen. 

 – bei Bedarf Unterlagen für den Projektab-
schluss erstellen. 

 – Nachkalkulationen durchführen. 

 

Entwurf und Gestaltung 

LERNERGEBNISSE KENNTNISSE FERTIGKEITEN 

Er/Sie ist in der Lage, Entwürfe für (potentielle) kom-
plexe bzw. innovative Projekte im konstruktiven 
Steinbau zu erstellen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Friedhofsordnungen 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – gesetzeskonforme Durchführung von Be-
stattungen 

 – Berücksichtigung der örtlichen Gegeben-
heiten 

 – Ansichten, Grundriss, Schnitt 

 – Isometrische Darstellungen 

Er/Sie kann … 

 – die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen 
und in den Entwurf miteinbeziehen. 

 – selbsterklärende Skizzen unter Berücksichti-
gung von statischen Erfordernissen anfertigen 
(händisch und EDV-unterstützt) und dabei ua 

 – Vorgaben von Kunden berücksichtigen bzw. 
eigene Vorschläge einbringen. 

 – passende Schriften für Gravuren auswählen 
bzw. Schriftbilder kreieren. 

 – Ornamente, Zeichen und Symbole korrekt 
einsetzen. 

 – Regeln des Steinschnitts richtig anwenden. 

 – eine Beschreibung zur Skizze anfertigen (zB 
Dimensionen und Gewicht). 
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 – Schriftgestaltung 

 – Ornamente 

 – Zeichen und Symbole 

 – Gravuren und Gravurtechniken 

 – Gravurfassungen (zB Vergolden, Poly-
chromie, Bleischriften) 

 – Formenlehre (zB Grundkörper, Proportio-
nen, Rhythmus von Elementen) 

 – Steinschnitt 

 – Materialauswahl 

 – Materialbearbeitung 

 – Oberflächenbearbeitung 

 – Statik und statische Berechnungen (zB 
Standsicherheit und Standsicherheitsbe-
rechnungen) 

 – die geeignete Materialauswahl und Oberflä-
chenbearbeitung bestimmen. 

 – eine Gestaltungsmappe erstellen (zB mehrere 
Entwürfe, Fotocollagen). 

Er/Sie ist in der Lage, Modelle von komplexen bzw. 
innovativen Objekten des konstruktiven Steinbaus 
herzustellen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Materialauswahl (zB Holz, Papier, Gips) 

 – Materialbearbeitung 

 – Interpretation von Skizzen und Plänen 

 – Maßstabsberechnung 

 – Statik und statische Berechnungen (zB Stand-
sicherheit und Standsicherheitsberechnungen) 

Er/Sie kann … 

 – das für ein Modell geeignete Material aus-
wählen. 

 – Skizzen (zB eigene oder von Kunden) und 
Pläne (zB Architektenpläne, Pläne von Bau-
meistern) interpretieren und als räumliches 
Modell in geeigneten Maßstäben anfertigen. 

Er/Sie ist in der Lage, technische Zeichnungen für 
komplexe bzw. innovative Objekte des konstruktiven 
Steinbaus anzufertigen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Friedhofsordnungen 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – gesetzeskonforme Durchführung von Be-
stattungen 

 – EDV-unterstützte Zeichenprogramme 

Er/Sie kann … 

 – aus Entwürfen und Modellen technische 
Zeichnungen herstellen (händisch oder CAD). 

 – technische Zeichnungen als virtuelle räumli-
che Modelle dreidimensional darstellen. 

 – virtuelle räumliche Modelle rendern und mit 
Materialtexturen belegen. 
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 – Handzeichnen 

 – Statik und statische Berechnungen (zB 
Standsicherheit und Standsicherheitsbe-
rechnungen) 

 
Produktion von Werkstücken und Produkten 

LERNERGEBNISSE KENNTNISSE FERTIGKEITEN 

Er/Sie ist in der Lage, Aufträge für die Produktion zu 
planen und die relevanten Unterlagen für die Umset-
zung von komplexen bzw. innovativen Projekten im 
konstruktiven Steinbau vorzubereiten. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – Projektorganisation 

 – Arbeitsvorbereitung und -planung 

 – Betriebliche Logistik 

 – Bauablaufplanung 

 – Zeitmanagement 

 – Organisation der Mitarbeiter/innen 

 – Arbeitssicherheit 

 – Unfallvermeidung 

 – Produktionsabläufe 

 – Produktionsoptimierung 

Er/Sie kann … 

 – auf der Baustelle Naturmaße nehmen. 

 – Zeichnungen, Pläne und Werkpläne erstellen 
(zB CAD, händisch). 

 – Detaillösungen ausarbeiten. 

 – Werklisten und Maßauszüge erstellen. 

 – Rohmaterialien, Hilfs- und Werkstoffe bestel-
len und organisieren. 

 – Werkstoffe und Hilfsstoffe auswählen und zu-
sammenstellen. 

 – entscheiden, ob Produktionen ausgelagert 
werden. 

 – Grundlagen für Pläne, für Fremdgewerke oder 
für Subunternehmer erstellen. 

 – Produktionsabläufe planen (zB Materialbe-
schaffung, zeitlicher Ablauf). 

 – einen Produktionsplan erstellen. 

 – die notwendigen personellen und maschinel-
len Ressourcen planen. 

 – den Produktionsablauf optimieren. 

 – die Einhaltung von Sicherheits- und Schutz-
bestimmungen bei der Lagerung und Verwen-
dung von gefährlichen Stoffen veranlassen 
und deren Berücksichtigung durch Mitarbei-
ter/innen kontrollieren. 

Er/Sie ist in der Lage, Aufträge technisch bzw. prak-
tisch auszuführen und deren Umsetzung zu überwa-
chen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

Er/Sie kann … 

 – Pläne, Werkpläne und Werkstücklisten inter-
pretieren und in Werkstücke umsetzen. 
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 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Friedhofsordnungen 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – gesetzeskonforme Durchführung von Be-
stattungen 

 – Interpretation von Plänen und Werklisten 

 – Ver- und Bearbeitungsmethoden für Natur- 
bzw. Kunststein, Keramik und Quarzkom-
posit 

 – Betriebstechnik 

 – Produktionsmaschinen, Transport- und 
Hebeeinrichtungen 

 – Auftragsspezifische Werkzeugbestückung 
von CNC-Maschinen 

 – Handhabung von Werkzeugen 

 – Materialeigenschaften und Materialkunde 

 – Gravur und Gravurtechnik 

 – Gravurfassungen (zB Vergolden, Poly-
chromie, Bleischriften) 

 – Herstellung von Schriftbildern und Orna-
menten 

 – Bearbeitung von Oberflächen 

 – Lösung von produktionsbedingten Proble-
men 

 – Produktionsoptimierung 

 – Wartung von Maschinen 

 – Mitarbeiterführung 

 – Betriebliche Logistik 

 – Technische und zeitliche Dokumentatio-
nen 

 – Zeiterfassung 

 – entscheiden, welche Ausführungsart herange-
zogen wird (handwerkliche oder maschinelle 
Ausführung). 

 – entscheiden, welche Maschinen, Hilfsmittel 
(zB Frässcheiben, Werkzeuge) und Technolo-
gien zum Einsatz kommen. 

 – CNC-Programmierungen durchführen und 
seine/ihre Mitarbeiter/innen dabei anleiten. 

 – seine/ihre MitarbeiterInnen bei der sicheren 
Bedienung der Maschinen anleiten. 

 – seine/ihre MitarbeiterInnen bei der Auswahl 
und Bearbeitung der Materialien nach mate-
rial- und gesteinsspezifischen Eigenschaften 
und optischen Gegebenheiten anleiten. 

 – seine/ihre MitarbeiterInnen im Gravieren von 
Schrift und in der Herstellung von Ornamen-
ten anleiten. 

 – seine/ihre MitarbeiterInnen in der Bearbei-
tung verschiedener Oberflächenarten anleiten. 

 – Störungen im Produktionsablauf lösen. 

 – den Produktionsablauf kontinuierlich opti-
mieren. 

 – Dokumentationen über Arbeitsabläufe und 
Stundenaufzeichnungen erstellen und auswer-
ten. 

 – die erfassten technischen und zeitlichen Daten 
für zukünftige Kalkulationen nutzen. 

 – die Einhaltung von Sicherheits- und Schutz-
bestimmungen überwachen. 
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 – Kalkulationen 
 

Steingewinnung und Abbautechnologien 

LERNERGEBNISSE KENNTNISSE FERTIGKEITEN 

Er/Sie ist in der Lage, den nachhaltigen Abbau von 
Natursteinen zu planen und diesen zu überwachen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Friedhofsordnungen 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – Vorschriften zum Naturschutz 

 – Vorschriften zum Umweltschutz 

 – Nachhaltigkeit 

 – gesetzeskonforme Durchführung von Bestat-
tungen 

 – Petrogenese und Geologie 

 – Petrologie (Entstehung, Eigenschaften und 
Nutzung von Gesteinen) 

 – Petrografie 

 – Abbaumethoden (zB Sprengen, Brechen, 
Bohren, Sägen) 

 – Abbaumaschinen (zB Seilsäge, Schräm-
msäge, Lochbohrmaschinen) 

 – Maschinenkunde 

 – Kräne, Hebezeuge und Anschlagmittel (zB 
Seile, Gurte, Ketten) 

 – Transporteinrichtungen (zB LKW, Lader und 
Stapler) 

 – Arbeitssicherheit 

Er/Sie kann … 

 – Gesteinsarten bestimmen (zB Tiefengestein, 
Sedimentgestein, Umwandlungsgestein). 

 – beurteilen, ob sich der Steinbruch zur Werk-
steingewinnung eignet. 

 – beurteilen, ob sich der Steinbruch zur wirt-
schaftlichen Werksteingewinnung eignet. 

 – entsprechend der Gesteinsart unter Berück-
sichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten die 
geeignete Abbaumethode auswählen. 

 – verschiedene Abbaumethoden anwenden. 

 – Abbau- und Transportmaschinen bedienen. 

 – Rohblöcke von der Abbaustelle zur Verlade-
stelle transportieren. 

 – die Wartung und Instandhaltung von Maschi-
nen (zB Schmieren, Verschleißgegenstände 
austauschen) verantworten. 

 – die Instandhaltung von Hebezeugen, An-
schlagmitteln und Transporteinrichtungen 
(zB Austausch von schadhaften Transportein-
richtungen und Anschlagmitteln) verantwor-
ten. 

 – die Bedienung von Hebezeugen anleiten und 
überwachen. 

 
Transport und Lagerung 
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LERNERGEBNISSE KENNTNISSE FERTIGKEITEN 

Er/Sie ist in der Lage, den Transport von Blöcken, 
Halb- und Fertigware aus Natur- bzw. Kunststein so-
wie Keramik, Quarzkomposit, Baustoffen, Baumate-
rialien bzw. Bauhilfsstoffen zu organisieren. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – Routenplanung 

 – Transportgeräte 

 – Transporthilfsmittel 

 – Ladungssicherung und Transportschutz 

Er/Sie kann … 

 – die Routenplanung vornehmen (zB Berück-
sichtigung des höchst zulässigen Gesamtge-
wichts). 

 – die geeigneten Transportgeräte (zB LKW, 
Stapler, Kräne) und Transporthilfsmittel (zB 
Ladeböcke, Paletten, Kisten, Konstruktionen) 
auswählen und einsetzen. 

 – den Transport vom Steinbruch zur Produkti-
onsstätte koordinieren und überwachen. 

 – den Transport der Halb- und Fertigware zum 
Bestimmungsort der Lieferung koordinieren 
und überwachen. 

 – Baustoffe, Baumaterialien und Bauhilfsstoffe 
fachgerecht transportieren bzw. deren Trans-
port organisieren. 

 – die fachgerechte Be- und Entladung der Halb- 
und Fertigware sowie Baustoffe, Baumateria-
lien und Bauhilfsstoffe auf die Transportge-
räte sicherstellen. 

 – die Ladegutsicherung und den Schutz des 
Transportgutes sicherstellen und kontrollie-
ren. 

Er/Sie ist in der Lage, Blöcke, Halb- und Fertigware 
aus Natur- bzw. Kunststein, sowie Keramik, Quarz-
komposit Baustoffe, Baumaterialien, bauchemische 
Produkte bzw. Bauhilfsstoffe materialspezifisch zu 
lagern. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – Eigenschaften von Natur- und Kunststeinen, 
Keramik, Quarzkomposit 

 – Eigenschaften von berufsspezifischen bau-
chemischen Produkten 

Er/Sie kann … 

 – Lagerkonzepte entwickeln. 

 – die Lagerbestände verwalten. 

 – Verfärbungs- und Frostempfindlichkeit von 
Natur- und Kunststeinen beurteilen. 

 – die fachgerechte Lagerung der Steinblöcke, 
Halb- und Fertigware koordinieren und si-
cherstellen. 

 – die fachgerechte Lagerung der Baustoffe, 
Baumaterialien, bauchemische Produkte und 
Bauhilfsstoffe koordinieren und sicherstellen. 
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 – Lagerlogistik 

 – Verwitterungsschutz 

 – Lagersicherheit 

 – die fachgerechte Entnahme und Manipulation 
der Steinblöcke, Rohplatten, Halb- und Fer-
tigware sowie der Baustoffe, Baumaterialien 
und Bauhilfsstoffe koordinieren und sicher-
stellen. 

 – das Lager laufend auf Sicherheit überprüfen. 
 

Verlegen und Versetzen von Natur- und Kunststein 

LERNERGEBNISSE KENNTNISSE FERTIGKEITEN 

Er/Sie ist in der Lage, Untergrundprüfungen durchzu-
führen (zB Estriche, Dämmungen, Isolierungen, Ab-
dichtungskonzepte, Bodenaufbauten, Wandaufbau-
ten). 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – Entwicklung von Abdichtungskonzepten 

 – Gerätschaften 

 – Verlegereife von Böden 

 – Feuchtigkeitsmessung 

 – Ausheizungsprotokoll 

 – Warn- und Hinweispflicht 

Er/Sie kann … 

 – die Warn- und Hinweispflicht einhalten (zB 
Schäden von Vorleistungen feststellen, doku-
mentieren und deren Beseitigung einfordern). 

 – Gerätschaften zur Durchführung von Unter-
grundprüfungen bedienen. 

 – die Restfeuchte und Verlegereife des Unter-
grundes mit einfachen Mitteln (zB Kratzen, 
Klopfen) kontrollieren. 

 – ein Ausheizprotokoll der Fußbodenheizung 
anfordern und interpretieren. 

 – Abdichtungskonzepte entwickeln. 

Er/Sie ist in der Lage, die fachgerechte Durchführung 
von Untergrundvorbereitungen und das Aufbringen 
von Verbundabdichtungen sicherzustellen. 

Er/Sie hat hoch spezialisiert Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – Umsetzung von Abdichtungskonzepten 

 – Feuchtigkeitsmessungen 

 – Beanspruchungsklassen (W 1 – 6) 

Er/Sie kann … 

 – entscheiden, ob eine Feuchtigkeitsmessung 
durchgeführt werden muss und deren fachge-
rechte Durchführung sicherstellen. 

 – anhand des Untergrunds entscheiden, ob ein 
Reinigungsschliff erforderlich ist und dessen 
fachgerechte Herstellung sicherstellen. 

 – anhand des Untergrunds entscheiden, welche 
Grundierung oder welcher Voranstrich erfor-
derlich ist und deren/dessen fachgerechte 
Ausführung sicherstellen. 
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 – Produkteigenschaften (zB Ausgleichsmassen, 
E-Heizungen, Verbundabdichtungen, Sys-
temkomponenten, Dichtbänder, Dichtband-
ecken und Dichtmanschetten) 

 – Reinigungsschliff 

 – Grundierungs- und Nivellierungsarbeiten 

 – Verarbeitungszeiten 

 – Untergrundbedingungen (zB Baukörpertem-
peratur) 

 – Schalltechnik 

 – Entwässerungssysteme 

 – Verlegetechniken 

 – anhand des Untergrunds entscheiden, welche 
Nivellierung oder welcher Ausgleich erfor-
derlich ist und deren/dessen fachgerechte 
Ausführung sicherstellen. 

 – die fachgerechte Einspachtelung von elektri-
schen Fußbodenheizungsmatten sicherstellen. 

 – die fachgerechte Verlegung von Entkoppe-
lungsmatten sicherstellen. 

 – die Herstellung eines Gefälleestriches in 
normgerechter Ausführung für Linien- und 
Punktentwässerungen sicherstellen. 

 – Gefälle und Winkel (zB im Dusch- und Au-
ßenbereich) berechnen. 

 – die fachgerechte Vorbereitung des Unter-
grunds für Verbundabdichtungen sicherstel-
len. 

 – die Herstellung von Verbundabdichtungen 
inkl. Systemkomponenten nach erforderli-
chen Feuchtigkeitsklassen sicherstellen. 

Er/Sie ist in der Lage, die fachgerechte Verlegung 
oder Versetzung von Werkstücken bzw. Platten aus 
Natur- bzw. Kunststein, Keramik oder Quarzkompo-
sit im Innen- bzw. Außenbereich zu gewährleisten. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – Planung von Vorleistungen, Verbundabdich-
tungen, Verlege- und Versetzarbeiten sowie 
Bauablaufplan 

 – Interpretation von Plänen und Werklisten 

 – Montagedauer bei unterschiedlichen Produk-
ten 

 – Baustellenlogistik 

 – Aufbau von statisch belangreichen Gerüsten 

Er/Sie kann … 

 – vorhandene Vorleistungen überprüfen. 

 – Verbundabdichtungen herstellen. 

 – Verlege- und Versetzarbeiten auf Baustellen 
unter Berücksichtigung der Witterungsbedin-
gungen planen. 

 – geeignete Verlege- und Versetztechniken 
festlegen. 

 – mit der Bauleitung und mit anderen Gewer-
ken kooperieren. 

 – Gerüste, für die statische Kenntnisse erforder-
lich sind, für eigene und fremde Gewerke auf-
stellen. 

 – seine/ihre MitarbeiterInnen bei der fachge-
rechten Durchführung der Verlege- und Ver-
setzarbeiten anleiten. 
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 – Verlege- und Versetztechniken bei unter-
schiedlichen Produkten (zB Dünnbett-, Mit-
telbett-, Dickbettverfahren, Drainmörtel, 
Drainmatten, Stelzlager, Drainagierungen) 

 – Bauchemie, Bauhilfsstoffe 

 – Transport- und Hebeeinrichtungen 

 – Handhabung von Werkzeugen 

 – Materialeigenschaften und Materialkunde 

 – Lösung von baustellenbedingten Problemen 

 – Sicherheitsmaßnahmen 

 – Qualitätssicherung 

 – Mitarbeiterführung 

 – Baustellenkontrollen laufend durchführen 
und die fachgerechten Verlege- und Versetz-
arbeiten überwachen. 

 – die Einhaltung des Bauzeitplans überwachen 
und forcieren. 

 – kurzfristige Herausforderungen, die im Rah-
men der Verlege- und Versetzarbeiten auftre-
ten, lösen. 

 – geeignete Sicherungsmaßnahmen anordnen 
(zB Betretungsverbot von frisch verlegten 
Böden). 

 – die Endkontrolle der erbrachten Leistungen 
durchführen. 

 – die Abnahme mit dem Auftraggeber abwi-
ckeln. 

Er/Sie ist in der Lage, Mauern aus Natur- oder Beton-
werkstein in gebundenen oder ungebundenen Syste-
men mit und ohne statischem Nachweis zu errichten 
bzw. Böschungssicherungen herzustellen. 

Er/Sie hat fortgeschrittene Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB DNV-Richtlinie: Empfeh-
lung für Planung, Bau und Instandhaltung 
für Trockenmauern aus Naturstein) 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – Materialeigenschaften 

 – Anwendung und Umsetzung von herstellerbe-
zogenen Vorgaben für die Fundierung und 
den Aufbau von gebundenen und ungebunde-
nen Mauersystemen 

 – Vermessung, Lage und höhenmäßige Abste-
ckung von Mauern, vor allem in Bezug auf die 
Einhaltung allfälliger Mindestabstände zu den 
Grundgrenzen 

Er/Sie kann … 

 – die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, 
Normen und Regelwerke gewährleisten. 

 – behördliche und herstellerbezogene Vorgaben 
(Baubescheid) prüfen und umsetzen. 

 – in Abhängigkeit des Mauersystems eine Fun-
dierung errichten. 

 – mit Natursteinen oder Betonwerksteinen frei-
stehende und nicht freistehende Mauerwerke 
(zB auf vorbetoniertem Untergrund) als ge-
bundene Systeme und Trockenmauerwerke 
errichten. 

 – Böschungssicherungen aus Naturstein sowie 
Bruch- und Lagensteinen in ungebundenen 
und gebundenen Systemen errichten. 

Er/Sie ist in der Lage, Gerüste jeglicher Art (zB Trag-
gerüste, Standgerüste, Schutzgerüste) für das eigene 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: Er/Sie kann 
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Gewerk und für fremde Gewerke aufzubauen, abzu-
nehmen und abzubauen. 

 – rechtliche Bestimmungen, Richtlinien und 
Normen (insbesondere Bauarbeiterschutzver-
ordnung) 

 – Regeln der Technik 

 – statische Berechnungen 

 – Aufbau von statisch belangreichen Gerüsten 

 – die Standsicherheit und Tragfestigkeit von 
Gerüsten berechnen. 

 – Systemgerüste nach Anleitung aufbauen, ab-
nehmen und abbauen. 

 – Sondergerüste errichten, abnehmen und ab-
bauen. 

 – Schutzgerüste errichten, vorhalten und ab-
bauen. 

 – Gerüste überwachen. 

 – rechtliche Bestimmungen, Richtlinien und 
Normen fachgerecht anwenden. 

 

Denkmalpflege und -erhaltung 

LERNERGEBNISSE KENNTNISSE FERTIGKEITEN 

Er/Sie ist in der Lage, eine Bestandsaufnahme und 
eine Dokumentation von komplexen historischen 
bzw. denkmalgeschützten Objekten oder Bauwerken 
anzufertigen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – Relevante Bereiche der Denkmalpflege 
(Charta von Venedig/UNESCO Weltkultur-
erbe und Denkmalschutzgesetz) 

 – Gesteinsarten 

 – Verwitterungszustand 

 – Materialbestimmung 

 – Eignung von Materialien 

 – Regeln des Steinschnitts 

 – Stilkunde der verschiedenen Epochen 

 – Objekte im profanen, sakralen und monumen-
talen Bereich 

 – Schadenskartierung 

Er/Sie kann … 

 – den Ist-Zustand feststellen (zB verwendete 
Gesteinsarten, polychrome Fassungen). 

 – Schadensbilder an historischen bzw. denk-
malgeschützten Objekten oder Bauwerken er-
kennen und beurteilen. 

 – bereits erfolgte Restaurierungen beurteilen 
und befunden. 

 – Schäden feststellen (zB mechanische Schä-
den, Schäden durch Umwelteinflüsse, Scha-
densumfang). 

 – Schadensursachen feststellen. 

 – den Stand der Technik zum Zeitpunkt der 
Herstellung in Bezug auf Naturstein und 
Hilfsmaterialien eruieren. 

 – eine Schadenskartierung von historischen Ob-
jekten erstellen. 
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Er/Sie ist in der Lage, Konzepte zur nachhaltigen 
Pflege und Erhaltung von historischen Denkmälern 
bzw. denkmalgeschützten Objekten auszuarbeiten. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – Relevante Bereiche der Denkmalpflege 
(Charta von Venedig/UNESCO Weltkultur-
erbe und Denkmalschutzgesetz) 

 – Gesteinsarten 

 – Materialbestimmung 

 – Eignung von Materialien 

 – Regeln des Steinschnitts 

 – Stilkunde der verschiedenen Epochen 

 – Objekte im profanen, sakralen und monumen-
talen Bereich 

 – Nachhaltige Anwendungsmethoden 

 – Steinkonservierung 

 – Steinrestaurierung 

 – Steinrenovierung 

 – Rekonstruktion 

 – Gebäudesanierung 

 – Historische Werkstück- und Oberflächenbe-
arbeitung 

 – Erkennen von Farbfassungen 

 – Chemische und mechanische Reinigungsver-
fahren 

 – Entsalzungsanwendungen, Kompressen 

 – Vierungen, Inlays 

 – Steinergänzungsmaterialien 

 – Hilfsstoffe (zB Zementarten, Kalk, Sand, 
Schlämme) 

Er/Sie kann … 

 – feststellen, welche Gesteinsarten geeignet für 
die Denkmalerhaltung sind und entspre-
chende Vorschläge unterbreiten. 

 – polychrome Fassungen erkennen und geeig-
nete Maßnahmen einleiten. 

 – beurteilen, welche Anwendung am besten ge-
eignet für die Erhaltung des Objekts oder 
Denkmal ist und Vorschläge für 

 – adäquate Reinigungsverfahren, 

 – Methoden zur historischen Werkstück- und 
Oberflächenbearbeitung, 

 – Verfahren zur Entsalzung, 

 – Antragungen und Ergänzungen, 

 – Verklebungen, 

 – Verbindungstechniken, 

 – Festigungsmethoden, 

 – Armierungen (nicht-rostende Materialien) 
bzw. 

 – geeignete Schutzmaßnahmen nach den um-
gesetzten Arbeiten, 

 – die dauernde Pflege 

unterbreiten. 

 – in Abstimmung mit dem Auftraggeber (zB 
Behörden, Bundesdenkmalamt) Restaurie-
rungsziele festlegen. 
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 – Festigung 

 – Verbindungstechniken (Dübel, Veranke-
rungstechniken, Verbleiungen) 

 – Verklebungstechnologien 

Er/Sie ist in der Lage, Maßnahmen zur Denkmal-
pflege und -erhaltung festzulegen und deren fachge-
rechte Durchführung sicherzustellen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – Relevante Bereiche der Denkmalpflege 
(Charta von Venedig/UNESCO Weltkultur-
erbe und Denkmalschutzgesetz) 

 – Gesteinsarten 

 – Materialbestimmung 

 – Eignung von Materialien 

 – Regeln des Steinschnitts 

 – Baustilkunde der verschiedenen Epochen 

 – Objekte im profanen, sakralen und monumen-
talen Bereich 

 – Steinkonservierung 

 – Steinrestaurierung 

 – Steinrenovierung 

 – Rekonstruktion 

 – Gebäudesanierung 

 – Historische Werkstück- und Oberflächenbe-
arbeitung 

 – Chemische und mechanische Reinigungsver-
fahren 

 – Entsalzungsanwendungen, Kompressen 

 – Vierungen, Inlays 

Er/Sie kann … 

 – die benötigten Natur- und Kunststeine be-
schaffen (zB Natursteine aus dem Ursprungs-
steinbruch). 

 – statisch belangreiche Arbeitsplattformen (zB 
Gerüste) aufstellen. 

 – geeignete Reinigungsverfahren fachgerecht 
anwenden. 

 – Natur- und Kunststeine fachgerecht und dem 
(historischen) Bestand entsprechend bearbei-
ten. 

 – historische Arbeitstechniken anwenden. 

 – historische Oberflächen an Natur- und Kunst-
steinen herstellen. 

 – die bearbeiteten Natur- und Kunststeine fach-
gerecht versetzen und verbinden. 

 – Hilfsstoffe (zB Mörtel) fachgerecht und dem 
(historischen) Bestand entsprechend herstel-
len und einsetzen bzw. verarbeiten. 

 – geeignete Festigungsverfahren anwenden. 

 – geeignete Schutzmaßnahmen herstellen (zB 
Schlämme). 
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 – Steinergänzungsmaterialien 

 – Hilfsstoffe (zB Zementarten, Kalk, Sand, 
Schlämme) 

 – Festigung 

 – Verbindungstechniken (Dübel, Veranke-
rungstechniken, Verbleiungen) 

 
Terrazzoarbeiten 

LERNERGEBNISSE KENNTNISSE FERTIGKEITEN 

Er/Sie ist in der Lage, die Neugestaltung von komple-
xen bzw. innovativen Terrazzoarbeiten zu planen und 
deren fachgerechte Durchführung sicherzustellen (zB 
Stufen, Böden, Wandsockel, Wandverkleidungen). 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – Kundenberatung 

 – Bestandsfeststellung und -analyse 

 – Technische und gestalterische Planung 

 – Terrazzomischungen (Körnung, Bindemittel) 

 – Möglichkeiten der Terrazzogestaltung 

 – Entwicklung von Terrazzomustern 

 – Herstellung von Vorlagen 

 – Fachgerechte Reinigung und Pflege 

Er/Sie kann … 

 – die Wünsche des Kunden interpretieren und 
die Durchführbarkeit des Projekts beurteilen. 

 – den Aufbau des Untergrunds auf Eignung für 
die geplanten Terrazzoarbeiten prüfen bzw. 
den Untergrund herstellen. 

 – die Terrazzoarbeiten in ihrer Vielfalt tech-
nisch und gestalterisch planen (zB Friese, Or-
namente, Intarsien). 

 – verschiedene Terrazzomuster entwickeln (zB 
farbliche Gestaltung, Zusammensetzung aus 
verschiedenen Körnungen und Bindemitteln). 

 – die Eignung von neu entwickelten Bindemit-
teln, Körnungen und weiteren Materialien 
(wie zB Glas) beurteilen. 

 – die Vorlagen (Pläne, Schablonen, Schalun-
gen) herstellen (zB für Friese, Ornamente, In-
tarsien). 

 – die Verantwortung übernehmen, dass die Ter-
razzoarbeiten in fachgerechter Ausführung 
umgesetzt werden. 

 – die zur jeweiligen Terrazzoarbeit passende 
Pflegeanleitung ausarbeiten und Kunden in 
der fachgerechten Ausführung der Reinigung 
und Pflege anleiten. 
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Er/Sie ist in der Lage, die fachgerechte Erhaltung und 
Ergänzungen von historischen Terrazzoarbeiten si-
cherzustellen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen und 
Vorgaben, insbesondere 

 – Bauordnungen 

 – Regelwerke (zB OIB-Richtlinien, Normen, 
technische Merkblätter, Richtlinien) 

 – Stand der Technik 

 – Sicherheitsbestimmungen 

 – Kundenberatung 

 – Historische Techniken 

 – Bestandsfeststellung und -analyse 

 – Ausarbeitung von Konservierungs- und Res-
taurierungskonzepten 

 – Terrazzomischungen (Körnung, Bindemittel) 

 – Möglichkeiten der Terrazzogestaltung 

 – Denkmalschutz 

 – Konservieren, Restaurieren, Rekonstruieren 

 – Stand der Technik 

 – Entwicklung von Terrazzomustern 

 – Herstellung von Vorlagen 

 – Fachgerechte Reinigung und Pflege 

Er/Sie kann … 

 – die Wünsche des Kunden interpretieren und 
die Durchführbarkeit des Projekts beurteilen. 

 – einen Entwurf für die Ergänzung entwickeln. 

 – eine Bestandsanalyse durchführen. 

 – die bestehenden Körnungen erkennen. 

 – die historischen Bindemittel identifizieren. 

 – den Aufbau des Untergrunds auf Eignung für 
die geplanten Terrazzoarbeiten prüfen bzw. 
den Untergrund herstellen. 

 – Bindemittel auswählen, die der Qualität der 
historischen Bindemittel entsprechen. 

 – die Terrazzoarbeiten in ihrer Vielfalt tech-
nisch und gestalterisch planen (zB Friese, Or-
namente, Intarsien). 

 – ein Konservierungs- bzw. Restaurierungskon-
zept entwickeln. 

 – die Eignung von neu entwickelten Bindemit-
teln, Körnungen und weiteren Materialien 
(wie zB Glas) beurteilen. 

 – die Vorlagen (Pläne, Schablonen, Schalun-
gen) herstellen (zB für Friese, Ornamente, In-
tarsien). 

 – Muster herstellen und Musterarbeiten präsen-
tieren. 

 – die Verantwortung übernehmen, dass die Res-
taurierungsarbeiten und Ergänzungen in fach-
gerechter Ausführung umgesetzt werden. 

 – die zur jeweiligen Terrazzoarbeit passende 
Pflegeanleitung ausarbeiten und Kunden in 
der fachgerechten Ausführung der Reinigung 
und Pflege anleiten. 

 
 

Strategisches und nachhaltiges Unternehmensmanagement 
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LERNERGEBNISSE KENNTNISSE FERTIGKEITEN 

Er/Sie ist in der Lage, ein Unternehmen im Stein-
metzmeister-, Kunststeinerzeugungs- und Terraz-
zomachergewerbe zu gründen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – berufsrelevante rechtliche Vorschriften (wie 
insbesondere Unternehmens- und Gewerbe-
recht, Steuerrecht, Kollektivvertragsrecht, Ar-
beits- und Sozialversicherungsrecht, Wirt-
schaftskammergesetz) 

 – Betriebswirtschaftliche, juristische, operative 
und organisatorische Zusammenhänge in der 
Unternehmensgründung und -führung 

 – Unternehmensorganisation 

 – Standortwahl 

 – Festlegen von Unternehmenszielen 

 – Erstellung eines Businessplans 

 – Internes und externes Rechnungswesen 

 – Qualitätsmanagement 

 – Finanzierungsmethoden und Investitionen 

 – Förderungen 

 – Personalmanagement 

 – Behördenorganisation und Verwaltungsver-
fahren 

 – Marketing 

Er/Sie kann … 

 – ein Unternehmenskonzept entwickeln sowie 
einen Businessplan erstellen. 

 – Unternehmensziele definieren. 

 – die Risiken bei Unternehmensgründung ein-
schätzen. 

 – die unternehmerische Tätigkeit planen und or-
ganisieren. 

 – die geeignete Rechtsform auswählen. 

 – die notwendigen rechtlichen Voraussetzun-
gen für die Gründung eines Steinmetzmeister-
, Kunststeinerzeugungs- und Terrazzoma-
chergewerbes abklären und die notwendigen 
Schritte zur Gewerbeanmeldung durchführen 
(zB Behördenzuständigkeit, Voraussetzungen 
zur Gewerbeanmeldung). 

 – unter mehreren Finanzierungsalternativen die 
für den Betrieb in der Gründungsphase best-
geeignete auswählen. 

 – den geeigneten Standort für seinen/ihren Be-
trieb auswählen. 

 – um das Betriebsanlagengenehmigungsverfah-
ren ansuchen. 

 – Beratung und Fördermöglichkeiten nutzen. 

 – die Organisation des betrieblichen Rech-
nungswesens festlegen. 

 – im externen Rechnungswesen das Gewinner-
mittlungsverfahren bestimmen (Pauschalie-
rung, Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, dop-
pelte Rechtführung). 

 – im internen Rechnungswesen die betriebliche 
Kostenrechnung (Erfolgsrechnung, Ver-
gleichsrechnung, Vorschaurechnung) instal-
lieren und deren Durchführung veranlassen. 
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Er/Sie ist in der Lage, ein Unternehmen im Stein-
metzmeister-, Kunststeinerzeugungs- und Terraz-
zomachergewerbe zu organisieren und zu leiten. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – berufsrelevante rechtliche Vorschriften (wie 
insbesondere Steuerrecht, Wirtschaftskam-
mergesetz) 

 – Zusammenhang von Unternehmenszielen, 
Unternehmenskonzept und unternehmeri-
schen Strategien 

 – Möglichkeiten der Unternehmensorganisation 

 – Methoden zur Evaluierung der Effizienz von 
innerbetrieblichen Prozessen 

 – Maßnahmen zur Optimierung von Abläufen 

 – Kostenrechnung und betriebliche Kennzahlen 

 – Qualitätsmanagement 

 – Finanzierungsmethoden und Investitionen 

 – Personalmanagement 

 – Behördenorganisation und Verwaltungsver-
fahren 

 – Marketing 

 – Vertragsgestaltung 

Er/Sie kann… 

 – kurz-, mittel- und langfristige Unternehmens-
ziele festlegen und diese auf zukünftige Mark-
tentwicklungen anpassen. 

 – seine/ihre Unternehmensziele, unternehmeri-
schen Strategien und Geschäftsmodelle wei-
terentwickeln und entscheiden, zu welchem 
Zeitpunkt deren Umsetzung erfolgen soll. 

 – die Zusammenhänge sämtlicher Unterneh-
mensbereiche erfassen und mögliche Auswir-
kungen von Änderungen in einzelnen Unter-
nehmensbereichen auf das gesamte Unterneh-
men antizipieren. 

 – eine Einteilung der Aufgaben- und Verant-
wortungsbereiche im Unternehmen vorneh-
men. 

 – die Aufbauorganisation des Unternehmens 
mit Organigramm und entsprechenden Stel-
lenbeschreibungen entwickeln und deren Ein-
haltung im Betrieb veranlassen. 

 – betriebsinterne Abläufe effizient organisieren 
und optimieren (zB durch Personalmanage-
ment, Maschinenmanagement, Digitalisie-
rung) und deren Einhaltung im Betrieb veran-
lassen. 

 – erkennen, wann Kooperationen wirtschaftlich 
sinnvoll sind, geeignete Kooperationspartner 
identifizieren und auswählen, Netzwerke auf-
bauen und Kooperationen schließen. 

 – erkennen, wann eine Anpassung der betriebs-
internen Strukturen notwendig wird. 

 – erkennen, welche Maßnahmen zur Qualitäts-
optimierung und -sicherung notwendig sind 
und Qualitätssicherungs- und -optimierungs-
prozesse durchführen (zB neue Maschinen, 
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Werkzeuge testen, Produktionstechniken ver-
bessern). 

 – mit Behörden angemessen kommunizieren. 

 – die Marketingstrategie festlegen und deren 
Wirkung laufend evaluieren. 

 – die Durchführung des internen und externen 
Rechnungswesens kontrollieren. 

 – die Finanzplanung erstellen und auf die be-
trieblichen Bedürfnisse ausgerichtete Finan-
zierungsarten auswählen. 

 – den Investitionsbedarf des Unternehmens er-
mitteln und Investitionen tätigen. 

 – betriebliche Kennzahlen ermitteln, interpre-
tieren und daraus Schlüsse für den Betrieb zie-
hen. 

 – die Entwicklung des Unternehmens anhand 
des Jahresabschlusses interpretieren und dar-
aus unternehmensrelevante Konsequenzen 
und Maßnahmen ableiten. 

 – entscheiden, ob Produkte in Eigen- oder 
Fremdproduktion (zB Halbfertigware) herge-
stellt werden, ob Dienstleistungen zur Gänze 
oder teilweise an Subunternehmen delegiert 
werden und geeignete Subunternehmer aus-
wählen. 

 – rechtskonforme Verträge erstellen. 

Er/Sie ist in der Lage, digitale Technologien im Un-
ternehmen zu planen, auszuwählen und einzuführen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Digitale Technologien 

 – Hardwaresysteme 

 – Softwaresysteme 

 – Elektronisches Datenmanagement (EDM) 

 – Digitale Darstellungsmethoden für Ablauf-
prozesse 

 – Datenschutz (insbesondere DSGVO) 

Er/Sie kann … 

 – Hardwaresysteme auswählen und implemen-
tieren (zB CNC gesteuerte Maschinen). 

 – Softwaresysteme auswählen und implemen-
tieren (zB CAD-basierend). 

 – das elektronische Datenmanagement einfüh-
ren und laufend aktualisieren. 

 – digitale Darstellungsmethoden für Ablaufpro-
zesse auswählen und implementieren (zB 
Baustellendokumentation, Fotos). 
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 – die Einhaltung der Vorschriften zum Daten-
schutz im Unternehmen gewährleisten. 

Er/Sie ist in der Lage, ein Wissensmanagementsys-
tem im Unternehmen zu implementieren. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Stand der Technik 

 – Rechtliche Vorschriften 

– Normen und Richtlinien (zB ÖNORM B 
3113, B 2213) 

 – Technische Fachliteratur 

 – Weiterbildungsmöglichkeiten (zB Fachsemi-
nare) 

Er/Sie kann … 

 – den Wissensstand im Fachgebiet laufend erar-
beiten und dokumentieren. 

 – Know-How und Erfahrung in Expertise um-
wandeln und bei Arbeitsprozessen anwenden. 

 – Maßnahmen setzen, um den Wissenszuwachs 
zu ermitteln und den Mitarbeiter/innen zu ver-
mitteln. 

Er/Sie ist in der Lage, die Kommunikation innerhalb 
und außerhalb des Unternehmens zu gewährleisten. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Informationssysteme 

 – Kommunikationsmöglichkeiten 

 – Zielgruppenadäquate Kommunikation 

Er/Sie kann … 

 – die Informationssysteme festlegen. 

 – die innerbetriebliche Kommunikation (zB 
Dienstanweisung, digitale Vernetzungen, Be-
triebsmitteilungen, Dienstbesprechungen) or-
ganisieren. 

 – die außerbetriebliche Kommunikation (zB In-
ternetauftritt, soziale Medien, Firmenzeitung, 
klassische Werbemaßnahmen) organisieren. 

 – die Kommunikation mit Stakeholdern (zB Ge-
schäftspartner, Kunden, Lieferanten) abwi-
ckeln. 

 – die Kommunikation mit Subunternehmern, 
Kooperationspartnern und Arbeitsgemein-
schaften abwickeln. 

Er/Sie ist in der Lage, das Qualitätsmanagement im 
Betrieb sicherzustellen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Qualitätsmanagement 

 – Prozessoptimierung 

Er/Sie kann … 

 – erkennen, welche Maßnahmen zur Qualitäts-
optimierung und -sicherung notwendig sind. 

 – erkennen, wann Maßnahmen zur Qualitätsop-
timierung und -sicherung notwendig werden. 

 – Qualitätssicherungs- und 

 – optimierungsprozesse durchführen (zB neue 
Maschinen, Werkzeuge testen, Verlege-, Pro-
duktionstechniken verbessern). 
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 – seine/ihre Mitarbeiter/innen motivieren, Ver-
besserungsvorschläge einzubringen. 

 – die Einhaltung des Qualitätsmanagements im 
Unternehmen unter Einbindung der Mitarbei-
ter/innen laufend evaluieren. 

Er/Sie ist in der Lage, den Personaleinsatz im Unter-
nehmen zu planen und zu koordinieren sowie die Mit-
arbeiter/innen zu führen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – berufsrelevante rechtliche Vorschriften (wie 
insbesondere Arbeits- und Sozialversiche-
rungsrecht, Kollektivvertragsrecht, Auslän-
derbeschäftigungsgesetz, Gleichbehandlungs-
gesetz, BUAG) 

 – Methoden der Personalbedarfsermittlung 

 – Methoden der Evaluierung des Personalein-
satzes 

 – Personaladministration 

 – Personalführung (zB Führungsstile, -modelle, 

 – konzepte) 

 – Personalmanagement (zB Personalentwick-
lung) 

 – Karriereplanung 

 – Einschlägige Weiterbildungsangebote 

Er/Sie kann … 

 – Mitarbeiter/innen auswählen, einstellen und 
deren Einsatz laufend evaluieren. 

 – die Ergebnisse der Personaleinsatzevaluie-
rung interpretieren und bei Bedarf den Perso-
naleinsatz optimieren. 

 – die Personaladministration organisieren und 
laufend optimieren. 

 – Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen in Per-
sonalentwicklungsplänen erfassen und deren 
Durchführung veranlassen oder selbst durch-
führen (zB Lehrlingsausbildung, Fortbildung 
von Mitarbeiter/innen). 

 – einen angemessenen Mitarbeiter/innen-Füh-
rungsstil umsetzen. 

 – Teams zusammenstellen, koordinieren und 
leiten. 

Er/Sie ist in der Lage, für Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz unter Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften zu sorgen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Arbeitnehmerschutzvorschriften 

 – Unfallverhütung 

 – Arbeitsplatzevaluierung 

 – Schutzbestimmungen für besondere Arbeit-
nehmergruppen (zB Schwangere, Jugendli-
che, Personen mit Behinderungen) 

 – Arbeitsinspektion und Arbeitsmedizinern 

 – Meldevorschriften bei einem Arbeitsunfall 

 – Ergonomie am Arbeitsplatz 

 – Sicherheitsmanagement 

Er/Sie kann … 

 – die gesetzlich gebotenen Maßnahmen zur Ar-
beitssicherheit und zum Gesundheitsschutz 
der Mitarbeiter/innen setzen (zB Arbeits-
platzevaluierung). 

 – Dienstanweisungen zur Einhaltung von Ar-
beitnehmerschutzbestimmungen geben (zB 
Unterweisungen). 

 – alle Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und 
zum Arbeitnehmerschutz kontrollieren. 

 – Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten durch 
geeignete Maßnahmen vorbeugen. 

 – die Meldevorschriften im Fall eines Arbeits-
unfalls umsetzen. 
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 – Verarbeitung, fachgerechte Behandlung und 
Lagerung von gefährlichen Stoffen (zB che-
mische Substanzen) 

 – Gesundheitsschädliche Emissionen (zB 
Stäube, Radioaktivität, Dämpfe, Lärm) 

 – Sicherheitsdatenblätter 

 – Berechtigungen für das Führen von Arbeits-
maschinen (zB Staplerschein, Kranschein) 

 – Fachgerechte Bedienung der Arbeitsmaschi-
nen 

Er/Sie ist in der Lage, ein betriebliches Umweltma-
nagementkonzept zu implementieren, umzusetzen 
und zu dokumentieren. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Umweltschutzvorschriften entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben (zB Abfallwirtschafts-
gesetz) 

 – Vermeidung von Abfall sowie stoffliche und 
thermische Verwertungsmöglichkeiten 

 – Umweltschonendes, nachhaltiges, energieef-
fizientes Arbeiten und Wirtschaften 

 – Abfallwirtschaftskonzept (ab 20 Mitarbei-
tern/Mitarbeiterinnen) 

 – Berufsbezogene europäische und nationale 
Normen und facheinschlägige technische 
Richtlinien 

 – Umweltmanagementsysteme (zB ISO 14001 
und EMAS) 

 – Schadstoffreduktion 

Er/Sie kann … 

 – die Umweltverträglichkeit seiner Projekte und 
Arbeitsverfahren evaluieren. 

 – ein Umweltverträglichkeitskonzept für seinen 
Betrieb entwickeln, um die Einhaltung gesetz-
licher Vorgaben, Normen und Richtlinien si-
cherzustellen. 

 – Baustoffe, Baumaterialien und Bauhilfsstoffe 
sowie Arbeitsverfahren in Hinblick auf ihre 
Umweltverträglichkeit beurteilen. 

 – gefährliche Baustoffe, Baumaterialien und 
Bauhilfsstoffe fachgerecht lagern und ver-
wenden. 

 – die ordnungsgemäße Trennung und Entsor-
gung der Abfälle aus Produktion und Bau-
stelle sicherstellen. 

 – Abfälle fachgerecht behandeln, lagern, trans-
portieren und entsorgen. 

 – seinen/ihren Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen in 
der Umsetzung des betrieblichen Umweltma-
nagementskonzepts unterweisen und dessen 
Einhaltung überprüfen. 

 – Aufzeichnungs-, Melde-, Hinweis- und Nach-
weispflichten nachkommen. 



Seite 43 von 43 

 

 – laufend die betriebsinterne Einhaltung der ge-
setzlichen Vorgaben evaluieren, dokumentie-
ren und aus denm Evaluierungsergebnissen 
abgeleitete Maßnahmen festlegen und umset-
zen. 

 – ressourcenschonend wirtschaften. 

 – den rationellen und wirtschaftlichen Energie-
einsatz optimieren. 

Er/Sie ist in der Lage, seinen Betrieb nachhaltig und 
zukunftsorientiert zu führen. 

Er/Sie hat hoch spezialisierte Kenntnisse über: 

 – Ökologische Natursteingewinnung, 

 – bearbeitung und – verwendung 

 – Ökologische Kunststeinerzeugung, -bearbei-
tung und -verwendung 

 – Aus- und Weiterbildungsangebote 

 – Beschaffungsmärkte 

 – Nachhaltige Investitionen 

Er/Sie kann … 

 – Natursteine ressourcenschonend gewinnen 
und bearbeiten. 

 – Werkstücke aus Natur- und Kunststein unter 
ökologischen Aspekten herstellen. 

 – die Notwendigkeit zur Aus- und Weiterbil-
dung zu erkennen und die fachliche und per-
sönliche Entwicklung seiner/ihrer Mitarbei-
ter/innen fördern. 

 – Baustoffe, Baumaterialien und Bauhilfsstoffe 
nach ökologischen Aspekten auswählen und 
beschaffen (zB kurze Transportwege). 

 – zukunftsorientierte Investitionen tätigen (zB 
in Maschinen, Produktentwicklung, Digitali-
sierung). 
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